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I. PLANUNGSGEGENSTAND 

I.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 umfasst ein ca. 7,6 ha großes Gebiet 
im Zentrum Potsdams, das durch die südliche Straßenbegrenzung der Yorckstraße im Norden, 
die westliche Straßenbegrenzung der Dortustraße im Westen, die südliche Straßenbegrenzung 
der Breiten Straße im Süden, die westliche Straßenbegrenzung der Schloßstraße sowie die 
westliche Straßenbegrenzung des Neuen Marktes und die Mitte der Siefertstraße im Osten be-
grenzt wird. Die Werner-Seelenbinder-Straße ist Teil des Geltungsbereichs. 
 
Vollständig im Geltungsbereich befinden sich mit Stand August 2014 folgende Flurstücke der 
Flur 25 der Gemarkung Potsdam: 488, 552/2, 553/1, 553/4, 553/5, 557/7, 557/11, 557/12, 594/1, 
594/2, 594/3, 594/5, 598, 599, 600, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645/1, 646, 
1270, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 
1416, 1417, 1418,1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1564, 1651, 1654, 1655, 1656, 1696, 1700, 
1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 und 1709. 
Teilweise befinden sich folgende Flurstücke der Flur 25 der Gemarkung Potsdam im Geltungs-
bereich: 534, 552/6, 634, 1271 sowie das Flurstück 1107, der Flur 23. 
 

Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 1 "Neuer Markt/ Plantage" 
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I.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Im Plangebiet wird eine durchgreifende städtebaulich-nutzungsstrukturelle Neuordnung im Sinne 
der Wahrung und Wiedergewinnung des historischen Stadtgrundrisses angestrebt. Das Gebiet 
ist daher Teil des 1999 förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets "Potsdamer Mitte". 
 
Während mit dem bereits fertig gestellten Kutschpferdestallensemble im Osten des Geltungsbe-
reichs die städtebauliche Neuordnung bereits weitgehend abgeschlossen ist, finden sich in der 
Mitte und im Westen des Gebiets noch umfangreiche Brachflächen, leer stehende Gebäude so-
wie Gebäude, Straßen- und Freiräume, die nicht der langfristigen städtebaulichen Konzeption 
entsprechen. 
 
Mit dem genehmigten Bauvorhaben zur Sanierung des Brockeschen Palais und zur ergänzen-
den Errichtung seitlicher und rückwärtiger Neubauten, dem Wiederaufbau des Garnisonkirch-
turms sowie dem Ergebnis des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs zum Bereich 
des ehemaligen Langen Stalls und der alten Feuerwache haben sich auch in diesem Teil des 
Gebietes die Planungsziele konkretisiert. Gleichzeitig sind mit der Verlagerung der Feuer-
wehrnutzung aus der Werner-Seelenbinder-Straße in die Holzmarktstraße, dem Erwerb des 
großflächigen Bürokomplexes an der Ecke Breite Straße/ Dortustraße durch den Sanierungsträ-
ger Potsdam und dem begonnen Umbau der Breiten Straße im Abschnitt zwischen Schloß- und 
Dortustraße die räumlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der angestrebten Planungsziele 
geschaffen worden. 
 
Die angestrebte durchgreifende städtebaulich-nutzungsstrukturelle Neuordnung und Aufwertung 
des Gebiets kann auf der Grundlage des aktuellen Planungsrechts, das heißt im unbeplanten 
Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch, nicht den Planungs- und Sanierungszielen gemäß um-
gesetzt werden. Vielmehr sind insbesondere Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Abgren-
zungen zwischen Baugebieten, Straßen und öffentlichen Grünflächen neu zu bestimmen, und es 
sind bereits in Realisierung begriffene oder fertig gestellte Vorhaben sowie Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechte planungsrechtlich zu sichern. Die besondere Lage des Gebiets erfordert Regelun-
gen auch zur Gestaltung baulicher Anlagen. Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt wer-
den gesondert untersucht und sind dokumentiert.  
 
I.3 Ausgangssituation 

I.3.1 Stadtentwicklung im Plangebiet 

Das Plangebiet gehört zu den ältesten Teilen der Potsdamer Innenstadt. In älteren Plänen auch 
als gärtnerisches Umfeld des Schlossbaus dargestellt, lag es zunächst ohne herausgehobene 
Bedeutung etwas abseits des in den 1660er Jahren fertig gestellten Stadtschlosses. Mit dem 
Schloss wurde an der Ostseite des heutigen Plangebiets ein Kutschstall errichtet. 
 
Der westliche Teil des Plangebiets bestand bei Fertigstellung des Schlosses zunächst noch aus 
einer sumpfigen Niederung, die das spätere Innenstadtgebiet von Nordosten nach Südwesten 
durchzog. Zur Nutzung und Trockenlegung des Geländes wurde ab 1721 ein Abzugsgraben an-
gelegt. Er wurde in der Folgezeit, im Plangebiet in den 1760er Jahren, schrittweise zum befestig-
ten Stadtkanal ausgebaut und bestimmte mit seiner Geometrie maßgeblich die späteren, an-
grenzenden Stadterweiterungen. 
 
Mit der Fertigstellung der Garnisonkirche 1732 entstand westlich des Schlosses ein weithin 
sichtbares Stadtzeichen in Korrespondenz zum Schloss, das auch dem Viertel westlich der 
Schlossanlage eine völlig neue Bedeutung verlieh. Zusammen mit der Heiliggeist- und der Niko-
lai-Kirche, die in einer Achse mit ihr standen, wurde die Garnisonkirche wesentlich bestimmend 
für die Stadtsilhouette des historischen Potsdam. Der Kanal im Norden und Westen und die Brei-
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sanierungsbedürftig, zwei früher zu beiden Seiten angegliederte Eckbauten sind nicht erhalten. 
Das Grundstück steht im Eigentum eines privaten Vorhabenträgers, der einen denkmalgerechten 
Umbau des Brockeschen Palais und die Errichtung seitlicher und rückwärtiger Anbauten zu 
Wohnzwecken plant. Eine entsprechende Baugenehmigung wurde am 11. Juni 2013 erteilt (sie-
he I.4.6.2). 
 
Die Siefertstraße bildet an der Nordostecke des Blocks eine diagonal geführte Verbindung zum 
Neuen Markt. Mit den Gebäuden Nr. 2 bis 8 ist eine Blockrandbebauung aus dem vorigen Jahr-
hundert mit dreigeschossigen Wohnhäusern mit Mansarddach und rückwärtigen Eingängen voll-
ständig erhalten und als Baudenkmal geschützt. 
Den östlichen Abschluss des Blocks am Neuen Markt bildet der zweigeschossige Kutschpferde-
stall, der instand gesetzt ist und das Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte beher-
bergt. Das Gebäude mit reich gegliedertem Portal bildet die Westseite des Neuen Marktes. 
Rückwärtig ist zwischen 2003 und 2006 in der Dimension des Stallhofes (des Stadtschlosses) 
eine Platzfläche entstanden, die südlich und östlich von den noch bestehenden historischen Ge-
bäuden, (Kutschpferdestall, Manege, Schmiede) und nördlich von dem Magazinverwalterhaus 
begrenzt wird. Diese Gebäude sind baulich instand gesetzt und umgenutzt worden. Die westliche 
Platzseite wird von mehreren kleineren Büros und Wohnbauten begrenzt. Platz und Neubauten 
sind mit einer Tiefgarage unterbaut, deren Zufahrt sich in der Werner-Seelenbinder-Straße be-
findet. 
 
Die Südostecke des Plangebiets an der Schloßstraße und an der Werner-Seelenbinder-Straße 
wird von sanierten zweigeschossigen Wohngebäuden mit hohen Satteldächern gebildet, die über 
relativ kleine, mit Seitenflügeln und Nebengebäuden bestandene Grundstücksflächen verfügen. 
Im westlichen Abschnitt der Werner-Seelenbinder-Straße befinden sich zurzeit noch die Gebäu-
de der ehemaligen Feuerwache mit ausgedehnten rückwärtigen Flächen, einigen Nebengebäu-
den sowie einem Feuerwehrschlauchtrockenturm. 
 
Der Feuerwehrstandort wurde zu Beginn des Jahres 2010 in die Holzmarktstraße 6 verlegt; die 
Gebäude werden für die städtebauliche Neuordnung abgerissen. Dies betrifft auch die Contai-
nerbauten auf dem Grundstück Werner-Seelenbinder-Straße 3, die derzeit noch durch die Jüdi-
sche Gemeinde zwischen genutzt werden. 
 
Zwischen Werner-Seelenbinder- und Breite Straße befindet sich ein Baufeld, das an seiner Ost-
seite eines der beiden Torhäuser aufnimmt, die die Breite Straße nach Osten hin vor Eintritt in 
den früheren Schlossbereich/ Lustgarten rahmten. Parallel zur Breiten Straße besteht eine 
sechsgeschossige, in Baukörper gegliederte modernisierte Wohnbebauung aus industrieller Fer-
tigung, die als Studentenwohnheim genutzt wird. 
 
Im Eckbereich Breite Straße/ Dortustraße befindet sich ein fünfgeschossiges Bürogebäude mit 
einem großflächigen rückwärtig angegliederten Baukomplex mit zwei Geschossen. Dieses 1969 
bis 1971 als Rechenzentrum errichtete Gebäude wird bis zum geplanten Abriss u.a. durch eine 
Landesbehörde genutzt. Der ehemalige Kantinenanbau zur Breiten Straße hin, wurde bereits 
abgerissen und hier teilweise die Fundamente der ehemaligen Garnisonkirche freigelegt. Hinter 
den ursprünglichen Kirchenstandort zurückgesetzt, wurde 2011 ein temporäres Kapellen- und 
Ausstellungsgebäude errichtet. Ebenso weisen einzelne aufgestellte Bauelemente (Torbogen, 
Turmbalustrade) symbolisch auf den spendenbasierten Wiederaufbauprozess der Garnisonkir-
che hin. 
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Aufstell- und Bewegungsflächen der Einsatzfahrzeuge befinden sich teilweise auf dem südlich 
angrenzenden städtischen Flurstück 557/12 und werden über entsprechende Dienstbarkeiten 
gesichert. 
 
Ergänzend zur benannten Baugenehmigung besteht eine städtebauliche Vereinbarung zur Her-
stellung einer Erschließungsstraße am östlichen Rand der Plantage, die ebenfalls im Bebau-
ungsplanverfahren zu berücksichtigen ist. Die im August 2011 zwischen der Stadt Potsdam und 
dem damaligen Grundstückseigentümer geschlossene städtebauliche Vereinbarung trifft Rege-
lungen zur Erschließung der unmittelbar an die Plantage angrenzenden Bauflächen im Bereich 
des ehemaligen Langen Stalls. Die Stadt verpflichtet sich darin zur Herstellung einer 4,75 m brei-
ten Mischverkehrsfläche, die als Zu- und Abfahrt für Feuerwehr-, Rettungs- und Müllfahrzeuge 
dienen soll und eine (eingeschränkte) Zufahrt für die Bewohner der angrenzenden Gebäude er-
möglicht. Während der Bauphase soll die Wegefläche auch durch Baufahrzeuge befahren wer-
den können. 
 
Weiterhin wurde im April 2013 für den Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche eine Plan-
reifeerklärung gemäß § 33 Abs. 2 BauGB erteilt. Die Baugenehmigung für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche Potsdam 1. Bauabschnitt (Turm) wurde am 29.07.2013 erteilt. 
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einheitliche, durch beidseitig vorgelagerte Loggienzonen gleichmäßig gegliederte, viergeschos-
sige Bebauung ausgebildet. Das vierte Geschoss ist als Staffelgeschoss mit flach geneigtem 
Satteldach ausgebildet, dessen First die historische Firsthöhe aufnimmt. Die Bebauung zur Wer-
ner-Seelenbinder-Straße besteht aus vier Einzelhäusern mit Satteldach, die sich weitgehend an 
den historischen Traufhöhen orientieren und die historischen Fassaden neu interpretieren. Der 
Blockinnenbereich wird durch eine großzügige, allseitig baulich gefasste Grünfläche dominiert. 
Durch den Verzicht auf eine vollständige Unterbauung des Hofbereichs mit Tiefgaragen wird 
mittig die Pflanzung von Großbäumen und die Anlage von Spiel- und Aufenthaltsflächen ermög-
licht.  
Die Baustruktur der hofbildenden Bebauung übernimmt die erarbeiteten Gestaltprinzipien des 
Langen Stalls (einheitliche viergeschossige Blockrandbebauung mit vorgelagerten Loggienzo-
nen). Vom Preisgericht wurde indes eine weitere gestalterische Differenzierung des Innenbe-
reichs empfohlen. Deshalb erfolgte 2013 in Abstimmung mit dem Gestaltungsrat eine Überarbei-
tung des städtebaulichen Entwurfes für den Blockinnenbereich, d.h. für die sich östlich an den 
Langen Stall anschließenden Bauflächen der ehemaligen Feuerwache. 
 
Parallel dazu stellte Anfang 2013 der Eigentümer der Grundstücksflächen an der Yorckstraße 
einen Bauantrag, der auf seinem Grundstück, also für den 40 m langen nördlichen Abschnitt des 
Langen Stalls eine Umsetzung des Siegerentwurfs zum Gegenstand hatte. Der Bauantrag wurde 
am 11. Juni 2013 auf der Grundlage des § 34 BauGB genehmigt (vgl. I.4.6.2) und im März 2014 
mit den Baumaßnahmen begonnen.  
 
Das Wettbewerbsergebnis und die einheitliche Gestaltung des rund 170 m langen Neubaus an-
stelle des ehemaligen Langen Stalls führte im Nachgang des Wettbewerbsverfahrens zu kontro-
versen Diskussionen in den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit. Neben Forderungen 
nach einer gestalterischen Differenzierung einer Neubebauung zur Blockrandschließung wurde 
auch erneut eine historische Teilrekonstruktion der ehemaligen Reit- und Exerzierhalle mit einer 
öffentlichen Nutzung erörtert. 2013 wurde hierzu ein Workshopverfahren mit Vertretern der Frak-
tionen sowie Experten durchgeführt, es konnte jedoch keine einheitliche Meinung zur künftigen 
Bebauung des Langen Stalls erzielt werden.  
 
Anfang 2014 wurde im Rahmen einer weiteren interfraktionellen Arbeitsgruppe beschlossen, für 
die Grundstücke im Treuhandvermögen des Sanierungsträgers Potsdam ein Investorenwettbe-
werb durchzuführen. Da keine Einigung über die künftige Form des Langen Stalls erzielt werden 
konnte, wurde beschlossen, die Festsetzungen des Bebauungsplans soweit zu flexibilisieren, 
dass für den Langen Stall ein weites Spektrum der künftigen baulichen Entwicklung ermöglicht 
wird. So sollen planungsrechtlich sowohl die Umsetzung des Siegerentwurfs des Büros Höhne 
für den Langen Stall, die mögliche Teilrekonstruktion des Langen Stall bis hin zu neuen Baukon-
zepten möglich sein. Für den Blockinnenbereich wird die aus dem Wettbewerbsverfahren her-
vorgegangene und später weiter entwickelte Gebäudeanordnung Ausgangspunkt des vorliegen-
den Bebauungsplan-Entwurfs. 
 
Die Bebauungsplanfestsetzungen sollen Grundlage für das beabsichtigte Vergabeverfahren der 
Grundstücke im Treuhandvermögen des Sanierungsträgers Potsdam an einen oder mehrere 
Bauherren werden. In einem zweistufigen Bieterwettbewerb werden geeignete Bauherren ge-
sucht, die die Grundstücke überplanen, im Anschluss an das Auswahlverfahren erwerben und 
zeitnah bebauen.  
Im Rahmen des Bieterverfahrens wird letztlich auch die Entscheidung für die architektonische 
Ausgestaltung der Neubebauung im Bereich Langer Stall zu treffen sein. 
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II.2 Planungskonzept 

II.2.1 Ziele der Planung 

Ziel der Planung ist die stadtgestalterische und stadtstrukturelle Aufwertung des Plangebiets 
entsprechend seiner besonderen stadtgeschichtlichen Bedeutung als Teil des ältesten Innen-
stadtbereichs Potsdams. 
 
Leitbild hierbei ist der Erhalt authentischer Bausubstanz ebenso wie eine Wiedergewinnung his-
torischer Konturen im Stadtgrund- und aufriss, die die stadtgeschichtliche und stadttopografische 
Einordnung des Bereichs insgesamt und der noch erhaltenen Einzelbauten ermöglichen. 
 
Innerhalb der historischen Konturen sollen zeitgemäße Nutzungen ermöglicht sowie moderne 
städtebauliche und architektonische Lösungen umgesetzt werden. Besonderes Ziel ist die Siche-
rung und Stärkung des Wohnstandortes Innenstadt sowie der Erhalt und die Ergänzung kulturel-
ler und wissenschaftlicher Nutzungen, insbesondere das Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte mit seinen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen und die 
neue Garnisonkirche als Stadtkirche und Versöhnungszentrum. Daneben sollen der zentralen 
Lage des Plangebietes entsprechend, Büro- und Dienstleistungsnutzungen in das Neubaukon-
zept integriert werden und den angestrebten Wohnanteil ergänzen.  
 
Zur Wiedererlangung der besonderen stadträumlichen Qualitäten sollen zum einen ehemals 
stadtbildprägende und nutzungsstrukturell bedeutende historische Bauten, wie z.B. die Garni-
sonkirche und der Lange Stall (in historischer Kubatur oder in neuer Interpretation) wieder errich-
tet und damit wichtige Raumabschlüsse und Höhendominanten wiederhergestellt werden. Zum 
anderen sollen langfristig auch die historischen Platzsituationen (z.B. beiderseits der Garnison-
kirche) in ihren ursprünglichen Raummaßen wiederhergestellt und dem historischen Kontext 
angemessen, jedoch auch den heutigen Nutzungsansprüchen entsprechend gestaltet werden. 
Die öffentliche Nutzbarkeit des Quartiers soll durch eine Wiedergewinnung der Plantage in ihrer 
historischen Dimension als öffentliche Grünanlage, die Schaffung eines blockinternen Wege-
systems und langfristig eine Rekonstruktion weiterer Abschnitte des Stadtkanals deutlich erhöht 
werden. 
 
II.2.2 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Entwicklungskonzept gliedert sich vereinfacht dargestellt in einen eher kon-
servatorischen, bestandsorientierten Bereich im östlichen Teilgebiet des Geltungsbereichs und 
einen Umstrukturierungsbereich nach historischen Konturen im flächenmäßig überwiegenden 
westlichen Plangebiet. 
 
Von der Yorckstraße im Norden kommend, über die Siefertstraße, den Neuen Markt und die 
Schloßstraße im Osten bis zur Werner-Seelenbinder-Straße mit dem Schauportal des Langen 
Stalls im Süden wird eine weitgehend geschlossene Blockrandbildung angestrebt. Dazu sind die 
vorhandenen, überwiegend denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten und werden dem Bestand 
entsprechend festgesetzt. 
 
Wesentliche Sanierungen und Umstrukturierungen sind in diesem Teil des Plangebietes bereits 
durchgeführt. Hierzu gehört insbesondere der bereits realisierte Hof des Kutschpferdestallareals, 
die Instandsetzung und Umnutzung der Reithalle, der Manege, der Schmiede und des Magazin-
verwalterhauses sowie die Errichtung ergänzender Wohn- und Bürobauten analog zu früheren 
Baukörperstellungen. Die Neubauten der Anlage und die Platzfläche hinter dem Kutschpferde-
stall sind mit einer Tiefgarage unterbaut, mit Ein- und Ausfahrt in der Werner-Seelenbinder-
Straße. 
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Plantage und dem Neuen Markt ermöglicht. Weitere bestehende und geplante Wegeverbindun-
gen für Fußgänger und Radfahrer werden durch die Festsetzung als Verkehrsflächen mit ent-
sprechender Zweckbestimmung planungsrechtlich gesichert. 
 

II.3 Abwägung und Begründung der Festsetzungen 

II.3.1 Geltungsbereich 

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB fest. Er umfasst den gesamten Baublock zwischen der Yorckstraße im Norden, der Dor-
tustraße im Westen, der Breiten Straße im Süden und Siefertstraße, Schloßstraße und Neuer 
Markt im Osten.  
 
Daneben umfasst der Geltungsbereich teilweise auch angrenzende Straßenverkehrsflächen. Die 
Siefertstraße ist bis zu ihrer Mitte Teil des Geltungsbereichs. Die Dortustraße wurde in ihrer ge-
samten Breite in den Geltungsbereich einbezogen, da hier eine grundsätzliche Neuabgrenzung 
der Straßenverkehrsfläche insbesondere für die künftige Einordnung des Stadtkanals erfolgt. Die 
westliche Geltungsbereichsgrenze reicht deshalb bis an die gegenüberliegende Bebauung und 
ist zugleich Straßenbegrenzungslinie. Auch die Breite Straße wurde im maßgeblichen Abschnitt 
zwischen der Dortustraße und der Schloßstraße vollständig in den Geltungsbereich einbezogen, 
da hier im Zuge der mittlerweile abgeschlossenen Umbaumaßnahmen Veränderungen der Ver-
kehrsflächenabgrenzung erforderlich waren. Die Fläche der Werner-Seelenbinder-Straße wird 
ebenfalls in Teilbereichen neu abgrenzt und langfristig am westlichen Ende als allgemeine Stra-
ßenverkehrsfläche aufgehoben. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist sinnvoll und erforderlich, um die städtebauliche Neu-
ordnung in diesem Block einschließlich der Neufassung der öffentlichen Straßenräume nach 
einem einheitlichen Konzept planungsrechtlich vorzubereiten. 
 
II.3.2 Art der baulichen Nutzung 

II.3.2.1 Mischgebiet  
Die vorhandenen und geplanten Bauflächen im Plangebiet werden mit Ausnahme des Baufeldes 
für den Wiederaufbau der Garnisonkirche als Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt. Damit 
wird der vorhandenen Nutzungsmischung im Ostteil des Geltungsbereichs entsprochen und eine 
daran anknüpfende Weiterentwicklung im Westteil vorbereitet. 
Gerade die Neubauflächen im Blockinnenbereich bieten beste Ausgangsbedingungen zur Ent-
wicklung eines für unterschiedlichste Nutzergruppen attraktiven Wohn-, Dienstleistungs- und 
Kulturstandortes in zentraler, repräsentativer Innenstadtlage. Die Mischgebietsfestsetzung be-
rücksichtigt einerseits die entstandene Prägung im Bereich des Kutschpferdestallensembles und 
unterstützt andererseits das Sanierungsziel für die Potsdamer Mitte, den Wohnstandort Innen-
stadt zu sichern und zu stärken. 
 
Insgesamt wird eine ausgewogene Mischung aus Wohngebäuden und verträglichen Nicht-
Wohnnutzungen wie Büros, Dienstleistungseinrichtungen, Kultur-, Tourismus- und Gastronomie-
angeboten sowie nicht störenden, gewerblichen Nutzungen angestrebt. Die Nutzungsmischung 
muss jedoch nicht auf jeder Teilfläche des Mischgebiets, sondern nur bezogen auf die Gesamt-
heit aller Mischgebietsteile des Geltungsbereiches erreicht werden. Teilbereichsweise sind somit 
sowohl reine Wohn- wie auch reine Nicht-Wohnnutzungen oder ein Nutzungsmix mit dem Über-
wiegen einer der Nutzungen denkbar, wenn insgesamt die Prägung des Mischgebiets im Gel-
tungsbereich gewahrt bleibt. Dies entspricht auch der Bestandssituation im Osten des Plange-
biets. 
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Die Gliederung des Mischgebietes in die Teilgebiete MI 1 bis MI 4 erfolgt aufgrund unterschiedli-
cher Festsetzungen zum zulässigen Nutzungsmaß und differenzierten Regelungen zur Gestal-
tung, abgestimmt auf die Bestandssituation und die Belange des Denkmalschutzes und des 
Stadtbildes. Die Art der zulässigen Nutzungen in den einzelnen Mischgebietsteilen unterscheidet 
sich dagegen nicht. 
 
Die Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfordert für Teile des Mischgebietes 
Immissionsschutzregelungen aufgrund der bestehenden Lärmbelastung durch den Straßen-
verkehr. Unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips trifft der Bebauungsplan Festsetzungen 
zur erforderlichen Schalldämmung von Außenwänden und zur lärmschutzorientierten Grundriss-
gestaltung. Die Schallschutzfestsetzungen werden unter Punkt II.3.8 detailliert erläutert. 
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen  

Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO werden bestimmte Arten 
von Nutzungen in allen Teilen des Mischgebietes ausgeschlossen oder beschränkt, um die an-
gestrebte Gebietsentwicklung zu sichern. 
 
Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.1 sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe nach § 6 Abs. 2 
Nr. 6 und 7 BauNVO im Plangebiet nicht zulässig. 
Sie sind aufgrund ihrer flächenmäßigen Anforderungen und ihrem baulichen Erscheinungsbild 
weder mit der künftigen städtebaulichen und nutzungsstrukturellen Struktur des Gebiets verein-
bar, noch mit den Anforderungen des Denkmalschutzes und dem Leitbild der Wiederannäherung 
an den historischen Stadtgrundriss in Einklang zu bringen.  
Der Ausschluss von Tankstellen im Plangebiet ist für Autofahrer zumutbar, da andere Tankstel-
len im Umfeld der Potsdamer Innenstadt vorhanden (z.B. Berliner Straße, Zeppelinstraße, Ba-
belsberg) oder zulässig sind. 
 
Aufgrund der besonderen denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen und zum Schutz der 
Wohnnutzung wird auch die Ansiedlung von Vergnügungsstätten, die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 
BauNVO zulässig sind oder gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden 
können, mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.1 ausgeschlossen. 
Von solchen Nutzungen werden insbesondere Lärmbelästigungen angrenzender Wohnnutzun-
gen durch nächtlichen Betrieb und erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie visuelle Beeinträchti-
gungen des Straßenraums durch auffällige Werbeanlagen und geschlossene, d.h. fensterlose 
Erdgeschosszonen erwartet. Außerdem ist infolge fehlender Akzeptanz bei vorhandenen und 
geplanten Wohn- und Kulturnutzungen eine mögliche Zurückhaltung bei Investitionen für hoch-
wertige Nutzungen und ggf. unerwünschte Verdrängungseffekte zu befürchten. 
Diese möglichen negativen Auswirkungen stehen dem angestrebten Gebietscharakter als Wohn-
, Kultur- und Dienstleistungsstandort in repräsentativer Lage entgegen und können die erhebli-
chen Aufwendungen für die städtebauliche Neuordnung in Frage stellen. 
 
Eingeschränkt wird außerdem die Ansiedlung von Einzelhandelseinrichtungen, die gemäß § 6 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO im Mischgebiet allgemein zulässig wären. Bisher sind in den Mischgebie-
ten MI 2.1, MI 2.2 und MI 3 (Neuordnungsbereich) keine Einzelhandelsbetriebe ansässig. In den 
bestandsgeprägten Mischgebietsteilen MI 1 und MI 4 sind einzelne kleinere Einzelhandelsnut-
zungen (z.B. Museumsshop) vorhanden. 
Nach Maßgabe des Bebauungsplanentwurfs (textliche Festsetzung Nr. 1.2) werden Einzelhan-
delsbetriebe mit zentrenrelevanten Warensortimenten zum Schutz der zentralen Einkaufsinnen-
stadt und anderer zentraler Versorgungsbereiche ausgeschlossen. Dies ist im Sinne des am 07. 
Mai 2014 beschlossenen Einzelhandelskonzeptes für die Landeshauptstadt Potsdam erforder-
lich, weil sich das Plangebiet außerhalb der festgelegten zentralen Versorgungsbereiche (Innen-
stadt, Stadtteilzentren, Nahversorgungszentren) befindet und die Ansiedlung zentrenrelevanter 
Einzelhandelsbetriebe der geplanten Sicherung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbe-
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Durch allseitige Baugrenzen und die Festsetzung der zulässigen Grundfläche wird hier nur ein 
Rahmen für die Realisierung von Baumaßnahmen gesetzt. Als städtebauliche Grundfigur wird 
eine aus dem Wettbewerbsverfahren abgeleitete hofbildende Bebauung vorgegeben, die durch 
die Anordnung von Gebäudezeilen oder mit Einzelhäusern ausgefüllt werden kann. 
 
Durch die Bestimmung des Nutzungsmaßes über Baukörperfestsetzungen bzw. die Festsetzung 
einer höchstzulässigen Grundfläche in Verbindung mit der zulässigen Gebäudehöhe ergibt sich 
im Mischgebietsteil MI 2.1 (Flurstücke 557/11 und 557/12) eine überbaubare Grundstücksfläche 
von ca. 1.650 m² und eine maximale Geschossfläche von 5.570 m². Umgerechnet entspricht dies 
einer Grundflächenzahl von 0,59 und einer Geschossflächenzahl von 2,0.  
 
Für den Mischgebietsteil MI 2.2 ergibt sich unter Berücksichtigung der maximal zulässigen 
Grundfläche im rückwärtigen Baufeld und der Baukörperfestsetzungen für den Langen Stall und 
die Bebauung entlang der Werner-Seelenbinder-Straße eine überbaubare Grundstücksfläche 
von rund 4.440 m² und eine maximale Geschossfläche von 15.750 m². Umgerechnet entspricht 
dies einer Grundflächenzahl von 0,48 und einer Geschossflächenzahl von 1,69. 
Diese höchstzulässigen Nutzungsmaße kommen jedoch nur zustande, wenn das im Bereich des 
Langen Stalls - im Hinblick auf eine originalgetreue Teilrekonstruktion - vorgegebene gut 22 m 
tiefe Baufeld vollständig durch eine viergeschossige Neubebauung ausgenutzt wird. Dies er-
scheint angesichts damit verbundener interner Erschließungs- und Belichtungsprobleme eher 
unwahrscheinlich. 
Sowohl im Mischgebietsteil MI 2.1 als auch im Mischgebietsteil MI 2.2 wird die in § 17 BauNVO 
für Mischgebiete genannte Obergrenze einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 überschritten; 
die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 wird dagegen eingehalten.  
 
Durch die Festsetzung von Flächen für Tiefgaragen werden darüber hinaus nicht überbaubare 
Teile der Baugrundstücke als unterbaubare Grundstücksflächen definiert. 
Zusammen mit den im Bebauungsplan privilegierten Flächen für eine Tiefgarage errechnet sich 
im Mischgebietsteil MI 2.1 eine Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 4 BauNVO von 0,79 bzw. eine 
Grundfläche von rund 2.200 m² und im Mischgebietsteil MI 2.2 (unter Berücksichtigung der textli-
chen Festsetzung Nr. 6.1) eine Grundflächenzahl von annähernd 0,8 bzw. knapp 7.470 m². Die 
in § 19 Abs. 4 BauNVO benannte Obergrenze für Überschreitungen der zulässigen Grundfläche 
durch die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, Garagen und 
Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,8 werden somit eingehalten.  
Im Mischgebietsteil MI 2.2 wird die Obergrenze der insgesamt zulässigen Grundfläche für die 
Errichtung von Nebenanlagen und unterirdischen Bauteilen sowie ausnahmsweise zulässigen 
Stellplätzen und Garagen dabei als abweichende Regelung im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 3 
BauNVO durch die zeichnerische Festsetzung einer Fläche für eine Tiefgarage bestimmt. 
 
Festsetzung einer Grundflächenzahl bei Bauflächenfestsetzungen 

Für die langfristig neu zu bebauende Fläche entlang der Breiten Straße (Mischgebietsteil MI 4) 
wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt und damit die Obergrenze des Nutzungsmaßes 
gemäß § 17 BauNVO für Mischgebiete eingehalten. Aufgrund der verbindlich vorgegebenen 
durchgängigen Randbebauung mit vier Vollgeschossen überschreitet die erreichbare GFZ von 
maximal 2,4 die Obergrenzen nach § 17 BauNVO dagegen erheblich.  
 
II.3.3.2 Überschreitung der Obergrenzen für Nutzungsmaße gemäß § 17 BauNVO  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden im Neuordnungsbereich (Mischgebietsteil 
MI 2.1, MI 2.2, MI 3 und MI 4) Überschreitungen der Obergrenzen für das zulässige Maß der 
Nutzung nach § 17 BauNVO in benanntem Umfang ermöglicht.  
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fern der Dachfirst so angeordnet wird, dass er aus Blickrichtung Süden und Südwesten durch die 
mittig angeordneten Aufbauten des Schauportals (Mittelrisalit) vollständig verdeckt wird. Sowohl 
bei der Rekonstruktion der historischen Dachform als auch bei Errichtung eines Neubaus mit 
normal oder flach geneigtem Satteldach, wie es der Entwurf des Architekturbüros Höhne vor-
sieht, ist unter diesen Voraussetzungen ein denkmalverträglicher Anschluss an das Portal Lan-
ger Stall weiterhin gewährleistet. Zur Beurteilung sind Standorte auf der gegenüberliegend südli-
chen Straßenseite der Breiten Straße sowie vor den Hillerbrandtschen Häusern maßgeblich. 
 
Entlang der Werner-Seelenbinder-Straße wird die maximale Traufhöhe auf 42,0 m über NHN 
und die mögliche Firsthöhe auf 47,0 m begrenzt, damit sich die Neubebauung in die bestehende 
denkmalgeschützte Blockrandbebauung einfügt und sich dem Portal des Langen Stalls höhen-
mäßig unterordnet. Bezogen auf die im nördlichen Gehwegbereich der Werner-Seelenbinder-
Straße vorhandene durchschnittliche Geländehöhe von knapp 32,0 m über NHN entspricht dies 
einer maximal zulässigen Gebäudehöhe von 15,0 m über Gelände. Mit diesen Höhenvorgaben 
und der ergänzenden Gestaltungsbindung zur Ausbildung des obersten zulässigen Geschosses 
lassen sich Gebäude mit drei Normalgeschossen und einem als Satteldach ausgebildeten Dach-
geschoss sowie ggf. einem bis zu etwa einem Meter über das Geländeniveau herausragenden 
Kellergeschoss umsetzen. Durch die Höhenbeschränkungen (Traufhöhe 42,0 m/ Firsthöhe 
47,0 m ü. NHN) wird trotz der ermöglichten Viergeschossigkeit ein denkmalverträglicher An-
schluss an das denkmalgeschützte Gebäude Werner-Seelenbinder-Straße 3 (Traufhöhe 41,6 m 
und Firsthöhe 45,1 m ü. NHN) gewährleistet. 
 
Im Mischgebietsteil MI 3 werden die Höhenregelungen für die beiderseits des Brockeschen Pa-
lais geplanten Neubauten mit Bezug auf die vorhandenen Höhen des denkmalgeschützten Pa-
lais (Firsthöhe 50,04 m, Haupttraufe 47,12 m bzw. Oberkante Hauptgesims 45,83 m über NHN) 
so festgesetzt, dass sich die Neubauten deutlich sichtbar vom Bestandsgebäude absetzen und 
auch die dort vorhandenen plastisch ausgebildeten Schmuckelemente berücksichtigen. Die 
Firsthöhen von 48,0 m bzw. 49,2 m über NHN unterschreiten die Firsthöhe des Brockeschen 
Palais um mindestens 80 cm, die Traufhöhen von 44,7 m bzw. 45,8 m über NHN liegen ebenfalls 
deutlich unter der Haupttraufe des Brockeschen Palais. Für die rückwärtigen Anbauten an das 
Brockesche Palais ist aufgrund der fehlenden öffentlichen Wirksamkeit der unmittelbare An-
schluss an das vorhandene denkmalgeschützte Bestandsgebäude von geringerer Bedeutung als 
die absolute Höhe der Baukörper. Mit den festgesetzten Oberkanten von 48,0 m wird sicherge-
stellt, dass die Dachflächen der künftigen Neubebauung weder aus der Yorckstraße noch von 
der Plantage oder der Dortustraße aus sichtbar sein werden. 
 
Im Bereich der ehemaligen Garnisonkirche ermöglicht der Bebauungsplan entsprechend den 
historischen Vorgaben die Errichtung eines Baukörpers mit einer Traufhöhe von 50,0 m über 
NHN bzw. 18,5 m über Geländeniveau (Bezugshöhe Breite Straße) und einer Firsthöhe von 60,0 
m über NHN bzw. 34,5 m über Geländeniveau sowie einen Turmbau bis in eine Höhe von 120,0 
m über NHN. Im Zusammenhang mit der Wiedererrichtung des Kirchturms kann eine luftrechtli-
che Genehmigung für Bauhilfsmittel wie Kräne o.ä. erforderlich werden. 
 
II.3.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

II.3.4.1 Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 1 
BauNVO durch Baugrenzen und Baulinien festgesetzt.  
 
Baulinien, an die angebaut werden muss, werden umlaufend an den äußeren Blockkanten fest-
gesetzt, um den Erhalt oder die originalgetreue Wiederherstellung der historischen Baufluchten 
als prägendes Element des Stadtgrundrisses zu sichern. Hierzu gehören auch die beidseitigen 
Anbauten an das Brockesche Palais, die Bauflucht des früheren Langen Stalls zur Plantage hin 
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II.3.4.2 Enge Baukörperfestsetzungen  
Um das städtebauliche Erscheinungsbild des historisch geprägten östlichen Teils des Geltungs-
bereichs umfassend sichern und erhalten zu können, trifft der Bebauungsplan in diesem Bereich 
Baukörperfestsetzungen, die sich eng an der Grundfläche des jeweiligen Gebäudes orientieren 
und auch vortretende untergeordnete Bauteile wie Erker erfassen. Abschnittsweise (z.B. auf den 
rückwärtigen Grundstücksflächen entlang der Werner-Seelenbinder-Straße) erfolgt auch eine 
leicht generalisierte Festlegung der Baugrenzen.  
Im Falle von Umbau- und Neubaumaßnahmen kann ein Überschreiten der festgesetzten Bauli-
nien und Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Balkone, Vordächer oder Trep-
penanlagen auf der Grundlage von § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO zugelassen werden oder es 
kann von der Befreiungsmöglichkeit nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB Gebrauch gemacht werden, 
sofern denkmalrechtliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Auch der geplante Wiederaufbau der Garnisonkirche wird durch eine enge Baukörperfestsetzung 
planungsrechtlich gesichert. Die äußere Abgrenzung wird gegenüber dem historischen Vorbild 
generalisiert und in geringfügig größeren Abmessungen festgesetzt, um Gestaltungsspielraum 
bei der Berücksichtigung verbliebener Fundamente im Boden, aber auch bei der historischen 
Annäherung an die Gliederung der Fassade zu belassen. Darüber hinaus wird eine ausnahms-
weise Abweichung von den festgesetzten Baugrenzen ermöglicht, um ein Aufsetzen neuer Au-
ßenwände auf vorhandene Fundamente auch für den Fall einer geringfügig abweichenden Lage 
zu ermöglichen. Diese Regelung nimmt den Begriff des geringfügigen Überschreitens aus § 23 
Abs. 3 BauNVO auf; während dort jedoch nur Bauteile benannt sind, soll mit der hier getroffenen 
Regelung auch ein Überschreiten einer ganzen Fassade ermöglicht werden, sofern dies aus 
Gründen der Rekonstruktion erforderlich ist. Dies kann entsprechend geringfügig abweichende 
Abgrenzungen der künftigen öffentlichen Verkehrsflächen nach sich ziehen. 
 
Für das genehmigte Bauvorhaben zum Umbau des Brockeschen Palais und ergänzende seitlich 
und rückwärtig angrenzende Neubauten wird ebenfalls eine enge Baukörperausweisung getrof-
fen, die das Bauvorhaben mit einzelnen generalisiert festgesetzten Baugrenzen weitgehend 
nachzeichnet.  
 
 
II.3.4.3 Erweiterte Baukörperfestsetzungen und Baufelder für Neubaupotenziale 
Baukörperfestsetzungen durch Baulinien und Baugrenzen werden für die künftige Blockrandbe-
bauung entlang der Werner-Seelenbinder-Straße und im Grundriss des ehemaligen Langen 
Stalls getroffen, so dass hier zwar die Straßenflucht bzw. die Bauflucht zur Plantage hin durch 
Baulinien genau vorgegeben ist, rückwärtig innerhalb des Baufeldes aber gestalterische Spiel-
räume bezüglich der künftigen Baukörperausbildung bleiben. Die zeichnerisch festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen können in diesen Bereichen vollständig überbaut werden und 
bestimmen die maximal zulässige Grundfläche. 
 
Das Baufeld des Langen Stalls in den Mischgebietsteilen MI 2.1 und MI 2.2 ermöglicht mit einer 
Tiefe von 22,1 m sowohl die originalgetreue Teilrekonstruktion der ehemaligen Reit- und Exer-
zierhalle, als auch die Errichtung einer mehrgeschossigen Blockrandbebauung vorrangig für 
Wohnzwecke. Auch bei Realisierung einer Wohnbebauung in zeitgemäßer Architektur soll eine 
Annäherung an die historische Gebäudedimension angestrebt werden. Der Siegerentwurf des 
durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs, der mit beidseitig vorgelagerten Loggienzonen 
eine Gesamttiefe von 21,1 m aufweist, zeigt entsprechende Lösungsmöglichkeiten auf. Da ver-
gleichbare Tiefen des Hauptbaukörpers bei normalen Wohnungsgrundrissen zu erheblichen 
Belichtungsproblemen führen, wird eine entsprechende Bautiefe im Bebauungsplan aber nicht 
explizit eingefordert, sondern die rückwärtige Begrenzung des Baukörpers lediglich über eine 
Baugrenze bestimmt, an die herangebaut werden kann, aber nicht muss. 
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II.3.4.5 Beschränkung der Überbaubarkeit durch Stellplätze und Garagen 
In den Mischgebietsteilen MI 2.1 und MI 2.2 wird die Zulässigkeit von oberirdischen Stellplätzen, 
Garagen und Carports gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen mit der textlichen Festsetzung Nr. 2.6 eingeschränkt. Die genannten Anlagen sol-
len nur ausnahmsweise, d.h. auf Grundlage einer Einzelfallprüfung zugelassen werden, wenn sie 
mit dem Ziel der Freihaltung angemessen großer wohnungsbezogener Freiflächen vereinbar 
sind und sie auf kurzem Weg von öffentlichen Verkehrsflächen aus angefahren werden können. 
Damit wird unnötiger Fahrverkehr im Blockinnenbereich vermieden, die nötige Wohnruhe ge-
währleistet und die Bereitstellung ausreichender Flächen für Kinderspiel- und Aufenthaltsberei-
che ermöglicht. Die Beschränkung gilt nicht für die an der östlichen Grundstücksgrenze gelege-
nen nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Mischgebietsteil MI 2.2, weil hier im Zusammen-
hang mit einer geplanten Gebietszufahrt der Ausschluss von Stellplätzen nicht sinnvoll erscheint. 
 
II.3.4.6 Unterbaubarkeit der Baugrundstücke, Flächen für Tiefgaragen 
Im Gegenzug zur Beschränkung von oberirdischen Stellplätzen und Garagen sowie unter stadt-
gestalterischen Aspekten werden große Teile der nicht überbaubaren Grundstücksflächen im 
Neuordnungsbereich (Mischgebietsteile MI 2.1, MI 2.2 und MI 3) für die Anlage von Tiefgaragen 
privilegiert. Die Flächen, in denen die Anlage von Tiefgaragen allgemein zugelassen wird, sind in 
der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. Die sich im Mischgebietsteil MI 3 damit erge-
bende fast vollständige Unterbauung des Grundstücks entspricht dem genehmigten Bauantrag 
und wird zugunsten der Freihaltung oberirdischer Freiflächen von Garagen und Stellplätzen in 
Kauf genommen. In den Mischgebietsteilen MI 2.1 und MI 2.2 wird die Kappungsgrenze der 
Grundflächenzahl von 0,8 gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO dagegen auch bei vollständiger Ausnut-
zung der für den Tiefgaragenbau privilegierten Flächen eingehalten. 
 
II.3.4.7 Abweichende Bauweise für den Langen Stall und die Bebauung entlang der 

Breiten Straße 
Aus stadtgestalterischen und denkmalschutzrechtlichen Gründen wird in den Mischgebietsteilen 
MI 2.1, MI 2.2 und MI 3 auf der Grundlage von § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise 
definiert, die die Errichtung eines durchgehenden Baukörpers entlang der festgesetzten Baulinie 
zwischen den Punkten R und S vorgibt. Damit wird eine bauliche Fassung der angrenzenden 
Grünfläche nach historischem Vorbild in der Kontur des ehemaligen Langen Stalls gesichert. Als 
einzige Unterbrechung der insgesamt fast 170 m langen Bebauung ist im ersten Vollgeschoss 
ein 4 m breiter Durchgang zur Sicherung einer übergeordneten Blockdurchwegung auf der Höhe 
der westlich gelegenen Spornstraße vorgesehen. Weitere Durchgänge und Durchfahrten sind 
nicht notwendig, weil die Erschließung der blockinternen Bebauung von der Werner-
Seelenbinder-Straße aus erfolgen soll, von der aus auch die Zufahrten zu möglichen Stellplatz- 
und Tiefgaragenflächen geplant sind. 
 
Die Festsetzung einer durchgehenden Bebauung zwischen den Punkten I und J im Misch-
gebietsteil MI 4 an der Breiten Straße erfolgt aus Immissionsschutzgründen. Eine langfristig 
mögliche Neubebauung wirkt für die nördlich angrenzenden Nutzungen Schall reduzierend und 
soll auch langfristig ohne Lücken errichtet werden. 
 
II.3.4.8 Unterschreitung von Abstandsflächen 
Aus Gründen der Stadtgestaltung ist die Wiedererrichtung des Turms der Garnisonkirche als Teil 
der Stadtsilhouette von besonderer Bedeutung für die Landeshauptstadt Potsdam. Das Vorha-
ben insgesamt ist ein besonderer Beitrag zur Reflexion der Stadtgeschichte im Kontext der Ur-
sachen und Folgen des Zweiten Weltkriegs. Mit der Wiedererrichtung der Garnisonkirche am 
historischen Standort sowie dem Erhalt des Südportals des Langen Stalls wird abschnittsweise 
ein Unterschreiten der nach der Brandenburgischen Bauordnung erforderlichen Abstandsflächen 
notwendig. Die Zulassung geringerer Abstandsflächentiefen erfolgt auf der Grundlage von § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB mit der textlichen Festsetzung Nr. 2.3. 
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Es wird bestimmt, dass der zu rekonstruierende Turm der Garnisonkirche ohne die Einhaltung 
von Abstandsflächen errichtet werden darf. Ferner wird zugelassen, dass ein Teilabschnitt der 
Nordfassade sowie die Ostfassade des rekonstruierten Kirchenhauptbaus ohne die Einhaltung 
von Abstandsflächen errichtet werden kann. 
 
Abstandsflächen des Turms würden sich mit Abstandsflächen der Bebauung südlich der Breiten 
Straße, mit Abstandsflächen des bestehenden Studentenwohnheims an der Breiten Straße und 
ggf. mit denen einer Neubebauung am Standort des Langen Stalls überdecken. Ferner würden 
Abstandsflächen des Rechenzentrums Ecke Dortustraße überdeckt, solange Turm und Be-
standsbau gleichzeitig bestehen. 
 
Zwischen den Punkten T und U sowie U und V (Teilabschnitt der Nordfassade sowie die Ostfas-
sade der rekonstruierten Garnisonkirche) kann der zu rekonstruierende Kirchenhauptbau ohne 
eigene Abstandsflächen errichtet werden. 
 
Deutliche Unterschreitungen der Tiefe der Abstandsflächen ergäben sich auch bei Realisierung 
des Kirchenschiffs in der historischen Kubatur gegenüber dem Giebel des Langen Stalls sowie 
ggf. gegenüber dahinter errichteter neuer Gebäude. Bei vollständiger Ausnutzung der festgesetz-
ten Baugrenzen rückt der neue Baukörper der Garnisonkirche auf einer Länge von etwa 5,5 m 
bis auf 7,2 m und auf einer Länge von 1,3 m auf 5,9 m an das Portal des Langen Stalls heran. 
Hier wird zugelassen, dass der betreffende Wandabschnitt zwischen den Punkten T und U ohne 
Abstandsfläche errichtet werden darf und somit eine Überdeckung mit (bestehenden) Abstands-
flächen des Portals des Langen Stalls sowie einer nördlich davon errichteten Neubebauung ver-
mieden wird. Ferner wird zugelassen, dass die Ostfassade des rekonstruierten Kirchenhaupt-
baus (Außenwand zwischen den Punkten U und V) ohne Abstandsflächen errichtet werden darf, 
um eine Überdeckung mit Abstandsflächen des fortbestehenden Studentenwohnheims zu ver-
meiden. 
 
Ergänzend wird auf der Seite des Portals des Langen Stalls bestimmt, dass der betreffende 
Wandabschnitt mit einer Tiefe der Abstandsfläche von nur 0,3 H errichtet bzw. erhalten werden 
darf. Die künftigen Abstände zur rekonstruierten Garnisonkirche lassen überschlägig ermittelt 
eine Abstandsfläche des bestehenden Portals von 0,3 H bis 0,4 H zu. Bei 0,4 H würde dies für 
ein Bauwerk ohne Aufenthaltsräume als Tiefe der Abstandsfläche ohnehin ausreichen. Eine Ab-
standsfläche von 0,3 H käme nur zum Tragen, wenn die Baugrenzen nach Norden vollständig 
ausgenutzt würden.  
 
Beeinträchtigungen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergeben sich durch die zugelasse-
nen Unterschreitungen von Abstandsflächen nicht. Notwendige Fensteröffnungen für Wohnräu-
me sind sowohl im Turm wie auch im Hauptbau nahezu auszuschließen, ebenso sind notwendi-
ge Fenster von Arbeitsräumen eher unwahrscheinlich bzw. können im Neubau der Garnisonkir-
che so angeordnet werden, dass ungesunde Arbeitsverhältnisse vermieden werden. Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsräume als typische Nutzungen des künftigen Standorts dienen nur 
dem temporären Aufenthalt. 
 
Ebenso können Beeinträchtigungen des durch Abstandsflächen gewahrten sog. Sozialabstands 
ausgeschlossen werden, da der Turm in der Regel nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Perso-
nen genutzt werden wird. Dies gilt sinngemäß auch für den Hauptbau. Das Studentenwohnheim 
besitzt zudem an der Westfassade keine notwendigen Fenster. 
 
Auch Maßnahmen des Feuerschutzes zur Verhinderung des Brandüberschlags können im Neu-
bau der rekonstruierten Garnisonkirche konstruktiv berücksichtigt werden. 
 



Landeshauptstadt Potsdam, Bebauungsplan Nr. 1 "Neuer Markt / Plantage" Begründung 

Begründung zum Satzungsbeschluss / Stand: November 2014 38 

Die Abstandsfläche des künftigen Turms der neuen Garnisonkirche überschreitet nach Süden 
die Straßenmitte der Breiten Straße erheblich. Für die betroffenen Gebäude auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite sind aufgrund des verbleibenden Abstands von 26,0 m keine erheblichen 
und unzumutbaren Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Besonnungsverhältnisse sowie der 
Belüftungssituation zu erwarten, zumal es sich dort ohnehin um die nicht besonnten Nordfassa-
den handelt und das Turmbauwerk einen nur schmalen Schatten werfen wird. 
 
Die Wiedererrichtung der Garnisonkirche mit dem Ziel der behutsamen Wiederannäherung an 
den historischen Stadtgrundriss und die Wiederherstellung historischer Sichtbeziehungen zwi-
schen den das Stadtbild prägenden Kirchtürmen erfordert die vorgenannten Unterschreitungen 
der Tiefen der Abstandsflächen. 
 
Im Mischgebietsteil MI 2.1 und MI 2.2 wird ferner an der östlichen Flurstücksgrenze gegenüber 
dem Flurstück 1401 eine Bebauung ohne seitlichen Grenzabstand bis zur zulässigen Zahl der 
Vollgeschosse zugelassen, weil hier eine im nördlichen Teilbereich vorhandene Grenzbebauung 
mit fensterloser Brandwand ein unmittelbares Anbauen nahe legt. Auch südlich davon führt eine 
Grenzbebauung nicht zu einer Beeinträchtigung der Schutzgüter des Abstandsflächenrechts 
(Brandschutz, Wohnfrieden, Sozialabstand, Ein- und Aussicht, Belichtung und Belüftung sowie 
Verschattung). Weil es sich bei den betroffenen Teilen des Nachbargrundstücks um nicht über-
baubare Grundstücksflächen handelt und die nächstgelegene Bebauung gut 20 m entfernt ist, 
ergibt sich keine Überdeckung mit bestehenden Abstandsflächen und gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse bleiben gewahrt. Der Erstreckung der Abstandsflächen auf das Nachbargrund-
stück ist durch die Eintragung entsprechender Baulasten zwischen den zukünftigen Eigentümern 
zu regeln. 
 
Im Mischgebietsteil MI 3 wird eine Abstandsflächenverkürzung gegenüber der Siefertstraße zu-
gelassen. Andernfalls erstreckt sich die Abstandsfläche über die Straßenmitte hinaus und es 
kommt zu einer gegenseitigen Überdeckung mit der Abstandsfläche des gegenüberliegenden 
Gebäudes. Die Abstandsflächenverkürzung ist zur Wiederherstellung des historischen Stadt-
grundrisses erforderlich, damit der östliche Anbau des Brockeschen Palais die historische Bau-
flucht aufnehmen und höhengleich an das südlich vorhandene Bestandsgebäude anschließen 
kann. Die Abstandsflächenverkürzung wurde im Rahmen des Bauantrags geprüft und geneh-
migt.  
 
II.3.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Zur internen Erschließung des Blockinnenbereichs werden mit den textlichen Festsetzungen Nr. 
3.1, 3.2 und 3.3 verschiedene Geh-, Fahr- und Leitungsrechte planungsrechtlich vorbereitet: 
 
Die Fläche mit der Bezeichnung GFL 1 dient der Sicherung der bestehenden Ein- und Ausfahrt 
zur Tiefgarage im Bereich des Kutschpferdestallensembles. Die Breite der Fläche berücksichtigt 
einen baulich bereits vorbereiteten Ausbau der einbahnig vorhandenen Zufahrt auf zwei Fahr-
spuren (getrennte Ein- und Ausfahrt). Der Begünstigtenkreis für das Fahrrecht umfasst die Be-
nutzer und Besucher aller im Bereich des Kutschpferdestallensembles befindlichen Flurstücke. 
 
Östlich der bestehenden Tiefgaragenzufahrt ist eine weitere ebenerdige Zufahrt zur Erschließung 
der Neubauflächen im Blockinnenbereich sowie zur rückwärtigen Erschließung des Kutschpfer-
destallensembles geplant. Diese zusätzliche Anbindung des Kultur- und Gastronomiestandortes 
Kutschpferdestall ist erforderlich, da eine Fahrerschließung durch die historischen Gebäude Am 
Neuen Markt weitgehend ausgeschlossen ist und eine über die Plantage führende Blockdurch-
querung durch Fahrzeuge vermieden werden soll, gleichzeitig aber Defizite bei der Befahrbarkeit 
für den Rettungs- und Notfallverkehr sowie bei der Anlieferung bestehen. Weil sich die künftige 
Wegefläche auf dem Grundstück der alten Feuerwache befindet, ist die Vorbereitung eines Geh- 
und Fahrrechts zugunsten des Kutschpferdestallensembles bereits auf der Ebene des Bebau-
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Für die überwiegend denkmalgeschützten Bestandsgebäude und solche Gebäude die in Ab-
stimmung mit der Denkmalpflege bereits genehmigt oder errichtet wurden, z.B. im Kutschpferde-
stallensemble oder beiderseits des Brockeschen Palais, wird auf eine solche Bindung wegen der 
ggf. erforderlichen vorhabenbezogenen Einzellösungen und des denkmalrechtlichen Genehmi-
gungsvorbehalts verzichtet. Für die rückwärtige Bebauung auf dem Grundstück der alten Feuer-
wache sind Vorgaben zur Ausbildung des obersten Vollgeschosses ebenfalls entbehrlich, weil 
diese Gebäude - nach vollständiger Realisierung der Bebauungsplaninhalte - durch eine umlau-
fend geschlossene Blockrandbebauung verdeckt werden.   
 
Eine Vorgabe zur Ausbildung allein von Dachgeschossen erfolgt auf den überbaubaren Grund-
stücksflächen mit der Festsetzung (G1) für einen noch zu realisierenden Neubau des Kutsch-
pferdestallensembles und die bestandsergänzende Neubebauung an der Werner-Seelenbinder-
Straße.  
Die Festsetzung orientiert sich an der für die historische Potsdamer Innenstadt typischen Dach-
neigung zwischen 30 und 45 Grad, die gleichzeitig eine wirtschaftliche Nutzung des Dachraums 
für Wohnzwecke ermöglicht. Weil Dachneigungen von mehr als 35 Grad am westlichen Ende 
der Werner-Seelenbinder-Straße aber im Konflikt mit dem denkmalgeschützten Kopfbau des 
Langen Stalls stehen (Zerschneidung bzw. Verdeckung der seitlichen plastischen Schmuckele-
mente (Kapitelle)), sofern die ermöglichte Traufhöhe voll ausgeschöpft wird, sind hier zusätzliche 
Beschränkungen notwendig. 
In dem durch Buchstabenkennzeichnung in der Planzeichnung eindeutig verorteten westlichen 
Abschnitt der Werner-Seelenbinder-Straße werden deshalb lediglich Dachneigungen zwischen 
30 und 35 Grad zugelassen. Sofern hier in Abstimmung mit der Denkmalpflege eine vorhaben-
bezogene denkmalverträgliche Einzelfalllösung zur Errichtung eines Gebäudes mit höherer 
Dachneigung erarbeitet wird, kann hierfür ggf. eine Baugenehmigung auf der Grundlage des 
§ 31 Abs. 2 BauGB erteilt werden. 
 
Für die langfristig ermöglichte Neubebauung im Mischgebietsteil MI 4 entlang der Breiten Straße 
wird mit der Festsetzung (G2) die Ausbildung von Staffelgeschossen anstelle von Dachgeschos-
sen als gestalterische Alternative zugelassen. Um ein deutlich wahrnehmbares Zurücktreten von 
Staffelgeschossen sicherzustellen, sind deren Außenwände allseitig um mindestens 1,5 m hinter 
die Außenwandflächen des darunter liegenden Vollgeschosses zurückzusetzen. Damit wird ein 
gestalterisches Einfügen in die umliegende Bebauung gewährleistet. 
 
Einen Sonderfall bildet die überbaubare Grundstücksfläche des ehemaligen Langen Stalls, wo 
für das oberste zulässige Vollgeschoss ebenfalls die Ausbildung als Dach- oder Staffelgeschoss 
eingefordert wird. Um sowohl das historische, sehr steile Dach als auch ein normal oder nur flach 
geneigtes Dach im Zusammenhang mit einer planungsrechtlich ermöglichten viergeschossigen 
Wohnbebauung zuzulassen, wird im Rahmen der Gestaltungsbindung (G3) auf Vorgaben zur 
Dachneigung verzichtet.  
Ein denkmalverträglicher Anschluss an das bestehende Schauportal im Süden wird über die 
höchstzulässige Gebäudeoberkante erreicht, die sicherstellt, dass die Neubebauung unabhängig 
von der Dachform das südlich angrenzende denkmalgeschützte Portal nicht überragt. Darüber 
hinaus wird bei Errichtung eines geneigten Daches, die Überschreitung der festgesetzten Ober-
kante bis zur Höhe des historischen Dachfirstes bei 48,5 m über NHN im Ausnahmetatbestand 
zugelassen, sofern der Dachfirst so angeordnet wird, dass er aus Blickrichtung Süden und Süd-
westen durch die mittig angeordneten Aufbauten des Schauportals (Mittelrisalit) vollständig ver-
deckt wird. Ob diese Voraussetzung vorliegt, kann im Rahmen der Einzelfallprüfung unter Einbe-
ziehung der Denkmalpflege entschieden werden.  
 
Die Bebauungsplanfestsetzungen ermöglichen somit neben der Rekonstruktion der historischen 
Dachform auch die Errichtung eines Neubaus mit drei Normalgeschossen und einem Dachge-
schoss sowie ein viergeschossiges Gebäude (unter Berücksichtigung der eingeforderten Rück-
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der Wiederherstellung des Stadtkanals und eine neue Trafostation, die aus Platzgründen jeweils 
in der öffentlichen Parkanlage errichtet werden sollen. Die möglichen Standorte werden rechtlich 
unverbindlich durch Lagesymbole in der Planzeichnung verortet. Vor allem die genaue Lage der 
künftigen Trafostation soll erst im Rahmen des landschaftsplanerischen Wettbewerbs festgelegt 
werden. 
 
II.3.12.4 Sonstige Hinweise 
Weiterhin wird auf die Lage im zukünftigen Denkmalbereich, der den Bereich innerhalb der 
Stadtmauer von 1733 umfasst, die Lage im Geltungsbereich einer Werbesatzung und die Anfor-
derungen an das barrierefreie Bauen für öffentlich zugängliche Bereiche, die notwendige Be-
rücksichtigung des Artenschutzes und die mögliche Einsichtnahme von DIN-Vorschriften textlich 
hingewiesen. 
Zum besseren Verständnis der Höhenfestsetzungen wird klarstellend darauf hingewiesen, dass 
sich die Werte auf Normalhöhennull (NHN) im System des Deutschen Haupthöhennetzes 1992 
(DHHN 92) beziehen und die tatsächliche Geländeoberfläche (bei einer Schwankungsbreite zwi-
schen 30,90 m und 32,30 m) im Mittel bei 31,70 m über NHN liegt. 
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Gemäß § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 
vermieden werden (Trennungsgrundsatz).  
 
Im Zusammenhang mit dem Umbau von Verkehrswegen ist die 16. BImSchV (Verkehrslärm-
schutzverordnung) anzuwenden, die die Überschreitung bestimmter Immissionsgrenzwerte für 
Bestandsgebäude in Abhängigkeit zur jeweiligen Baugebietskategorie ausschließen soll bzw. bei 
Überschreitungen die Durchführung lärmmindernder Maßnahmen vorschreibt. Dabei ist die 
24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) zu berücksichtigen. 
 
Bei der Festsetzung von Baugebieten in Bebauungsplänen sind die Orientierungswerte der 
DIN 18005 zu berücksichtigen: Können die Orientierungswerte bei einer bereits gegebenen Vor-
belastung nicht eingehalten werden, muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine städ-
tebaulichen Missstände entstehen sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt wer-
den. Die für das Plangebiet relevanten Orientierungswerte sind: 
 

Tab. 1: Orientierungs- und Grenzwerte zum Lärmschutz 

 Tagwerte Nachtwerte 

 DIN 18005 16. BImSchV DIN 18005 16. BImSchV 

MI 60 dB(A) 64 dB(A) 50 dB(A) 54 dB(A) 

 
Hinsichtlich der Luftgüte ist die 22. BImSchV von Bedeutung, die Immissionsgrenzwerte für die 
Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) und andere Luftschadstoffe sowie für Partikel (PM10, PM2,5) 
enthält, die zum Schutz der menschlichen Gesundheit nicht überschritten werden dürfen.  
 
III.1.3.5 Brandenburgisches Wassergesetz 
Da sich innerhalb des Plangebietes keine offenen Wasserflächen befinden, sind im Bezug auf 
das Schutzgut Wasser vor allem die Vorschriften des Wassergesetzes (BbgWG) zum Nieder-
schlags- und Grundwasser für die Umweltprüfung relevant.  
Nach § 54 Abs. 4 BbgWG soll Niederschlagswasser versickert werden, es sei denn, es sind 
dadurch Verunreinigungen des Grundwassers zu erwarten oder öffentliche Belange stehen dem 
entgegen. Die Verpflichtung zur Versickerung von Niederschlagswasser kann in Bebauungsplä-
nen festgesetzt werden. 
 
III.1.3.6 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 
Das Brandenburgische Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) regelt den Schutz von baulichen An-
lagen, an deren Erhaltung wegen der geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen, künstle-
rischen, städtebaulichen oder volkskundlichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. 
Neben dem Denkmal selbst unterliegt auch die nähere Umgebung eines Denkmals dem Schutz, 
soweit sie für dessen Erhaltung, Erscheinungsbild oder städtebauliche Bedeutung erheblich ist. 
 
III.1.3.7 Potsdamer Baumschutzverordnung 
Bäume sind nach § 1 Potsdamer Baumschutzverordnung (PBaumSchVO) geschützte Land-
schaftsbestandteile, da sie der Belebung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbil-
des, der Sicherung von Lebensstätten für wildlebende Tierarten, der Erhaltung und Verbesse-
rung des Kleinklimas und der Abwehr schädlicher Einwirkungen, wie Luftverunreinigung, Staub 
und Lärm dienen. 
Der Schutz gilt für Bäume ab 30 cm Stammumfang, jeweils gemessen in 1,3 m Höhe über dem 
Boden. Ausgenommen von der Verordnung sind unter anderem Bäume im Wald und in Parkan-
lagen mit geeigneter fachlicher Leitung nach Maßgabe der Unteren Naturschutzbehörde. 
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verdichtet sind (90%). Nach der Realisierung der Planung werden es nur noch 57.200 m² sein. 
Dies entspricht einem Versiegelungsgrad von ca. 75 % und bedeutet einen Rückgang von ver-
siegelter Fläche um rd. 11.500 m². 
Dies verdeutlicht, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans zu einer deutlichen Verbesse-
rung für das Schutzgut Boden führen werden; ein Eingriff in das Schutzgut wird nicht vorbereitet.  
 
III.2.2.1 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die Aufstellung des Plans könnte eine bauliche Verdichtung des Plangebiets auf Grundla-
ge des § 34 BauGB realisiert werden. Die planungsrechtliche Sicherung der Grünanlage würde 
nicht erfolgen. 
 
III.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Umweltauswirkungen 

Da für das Schutzgut Boden keine Eingriffe vorbereitet werden, sind Augleichsmaßnahmen nicht 
erforderlich.  
Gleichwohl stellt das Planungskonzept darauf ab, auch vor dem Hintergrund des Bodenschutz-
klausel des § 1a Abs. 2 BauGB, die einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden for-
dert, durch die Wiedernutzbarmachung bereits versiegelter Flächen, Eingriffe in das Schutzgut 
zu vermeiden. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Innenbereichs. Auf Grund sei-
ner exponierten Lage innerhalb des Stadtgebiets von Potsdam ist es seit je her einer intensiven 
anthropogenen Nutzung unterworfen. Bei den planerisch vorbereiteten Bauvorhaben handelt es 
sich um eine Nachnutzung bzw. Nachverdichtung eines stark vorbelasteten Standorts, die im 
Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie im Hinblick auf eine Reduzierung 
des Flächenverbrauchs der Ausweisung von neuen Baugebieten außerhalb bisheriger Sied-
lungsgrenzen vorzuziehen ist. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass Wege- und Erschließungsflächen außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen sowie in der öffentlichen Grünfläche (mit Ausnahme von Zufahrten und 
Fahrtrassen) so weit wie möglich in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau angelegt werden, so 
dass die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes in diesen Bereichen weiterhin gewährleistet 
bleibt.  
 
III.3 Schutzgut Wasser 

III.3.1 Umweltbezogene Ausgangssituation 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Nach den Darstellungen des Land-
schaftsplans liegt der Grundwasserstand bei weniger als 2 m unter der Geländeoberkante. Auf-
grund des hoch anstehenden Grundwassers und der wasserdurchlässigen Sande im Untergrund 
ist das Grundwasser im Plangebiet gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht 
geschützt. Die generelle Fließrichtung des Grundwassers ist in südliche bis südwestliche Rich-
tung zur Havel ausgerichtet. 
Zur Bewertung werden folgende Kriterien berücksichtigt: Natürlichkeitsgrad, Seltenheit sowie 
Eignung für die Entwicklung bestimmter Biotope, Bewertung der Bodenverdichtung bzw. -ver-
siegelung für das Rückhaltevermögen von Niederschlagwasser und für die Grundwasserneu-
bildungsrate, Qualität des Oberflächen- und Grundwassers. 
Auf Grund des hohen Stoffeintragsrisikos und einer eingeschränkten Grundwasserneubildung in 
Folge des hohen Anteils an versiegelten Flächen mit Anschluss an die Kanalisation ist das 
Schutzgut Grundwasser im Plangebiet hinsichtlich des Natürlichkeitsgrades nur von allgemeiner 
Bedeutung für den Naturschutz.  
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im Hinblick auf die Belüftung, Reduzierung der Schwülewahrscheinlichkeit sowie Erhöhung der 
nächtlichen Abkühlung jedoch eine wichtige lokalklimatische Ausgleichsfunktion. 
 
III.4.1.2 Luftschadstoffimmissionen 
Sowohl die Breite Straße als auch der Straßenzug Dortustraße/ Yorckstraße sind stark mit Kfz-
Verkehr belastet. Dadurch ergeben sich Immissionsbelastungen für das Plangebiet.  
Nach dem Luftreinhalteplan ist die Belastung in der Breiten Straße durch Schwebestäube PM10 
mit Werten von 31 µg/m³ im Jahresmittel so hoch, dass eine Überschreitung des Kurzzeitgrenz-
wertes (Obergrenze von 35 Tagen mit max. 50 µg/m³ gem. § 4 22. BImSchV) mit einer Wahr-
scheinlichkeit von über 50 % anzunehmen ist. 
 
Die Dortu- und die Yorckstraße haben in der Umsetzung des verkehrlichen Neuordnungskonzep-
tes für die südliche Innenstadt Potsdams eine wesentliche Erschließungsfunktion. Während der 
Straßenbahnverkehr weiterhin in der Trasse der Friedrich-Ebert-Straße verkehrt, verläuft der 
örtliche motorisierte Verkehr nunmehr in wesentlichen Teilen auf den Straßenzug Dortu-/ Yorck-
straße, während die Bundesstraße 1 über die Lange Brücke und die Nuthe-Schnellstraße geführt 
wird. 
 
III.4.2 Auswirkungen der Planung 

III.4.2.1 Klima 
Aus der Verringerung der Versiegelung resultiert im Zusammenhang mit der Zunahme der öf-
fentlichen und privaten Grünflächen und der vorgesehenen Baumpflanzungen die Verbesserung 
der klimatischen Funktionen des Gebietes. 
Die durch die geplante riegelartige Bebauung des Langen Stalls beschränkte Durchlüftung des 
Innenbereichs kann durch die Reduzierung der versiegelten Flächen und die Erhöhung des Ve-
getationsvolumens ausgeglichen werden. Die Wirkung der Freifläche der Plantage als innerstäd-
tische klimatische Ausgleichsfläche wird durch die Vergrößerung der Fläche und den Rückbau 
versiegelter Flächen gestärkt. 
 
III.4.2.2 Luftschadstoffimmissionen 
Der Verkehr der umliegenden Straßen wirkt sich voraussichtlich auf eine mögliche Wohnbebau-
ung im Langen Stall und auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache aus. Die verkehrliche 
Belastung führt zu erhöhten Luftschadstoffimmissionen im Plangebiet, so dass zumindest in un-
mittelbarer Straßennähe weiterhin eine Überschreitung des PM10 Kurzzeitgrenzwertes an mehr 
als 35 Tagen im Jahr zu erwarten ist.  
 
Der Bebauungsplan selbst trägt kaum zur Verkehrserzeugung bei, die Belastung in den mehr-
heitlich schon vorhandenen Straßenräumen wird durch den Bebauungsplan nicht erhöht. Durch 
den geplanten Abriss des Rechenzentrums werden sich wegen der dadurch verbesserten Durch-
lüftungsverhältnisse voraussichtlich leichte Verbesserungen der Luftbelastung ergeben.  
Der Bebauungsplan lässt lediglich verstärkt Wohn- und Büronutzungen im Einwirkungsbereich 
auch von Feinstaub zu. 
 
III.4.2.3 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
Da das verkehrliche Neuordnungskonzept weitgehend unabhängig vom vorliegenden Bebau-
ungsplan Nr. 1 durchgeführt wird, ist mit den oben beschrieben Auswirkungen auf die Luftschad-
stoffe auch bei Nichtdurchführung der Planung zu rechnen. Die zu erwartende Verbesserung der 
klimatischen Funktionen würde wegen der fehlenden Sicherung der öffentlichen Grünfläche vo-
raussichtlich nicht eintreten. 
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zes zu rechnen, insgesamt wird sich die Biotopsituation jedoch vor allem durch den Abriss des 
Rechenzentrums verbessern. 
Teilräumlich betrachtet werden, wie schon für das Schutzgut Boden beschrieben, in Teilen des 
Plangebiets durch die Festsetzungen des Bebauungsplans lediglich die Bestandsnutzungen 
planerisch fortgeschrieben und gesichert. Dies gilt für die bebauten Bereiche entlang der Siefert-
straße, des Neuen Marktes mit der angrenzenden Bebauung, den Gebäudekomplex südlich des 
Neuen Marktes an der Werner-Seelenbinder-Straße sowie für das Baufeld zwischen Werner- 
Seelenbinder-Straße und Breite Straße. Die Siefertstraße bleibt in ihrem Bestand erhalten, die 
Breite Straße wurde im Abschnitt Schloßstraße - Dortustraße gerade umgebaut. Veränderungen 
der Biotopsituation infolge der Bebauungsplanfestsetzungen sind insofern nicht zu erwarten. 
In den übrigen Bereichen ergeben sich bei Umsetzung der Bebauungsplaninhalte teilweise er-
hebliche Veränderungen der Biotopsituation. Bäume werden aus der folgenden Betrachtung 
ausgeklammert und werden im nächsten Kapitel betrachtet.  
Die innerhalb des Mischgebietes durch den Abriss der ehemaligen Feuerwache und des Re-
chenzentrums freiwerdenden Flächen sowie die östlich, westlich und südlich des Brockeschen 
Palais liegenden Brachflächen sollen vorrangig mit Wohngebäuden bebaut werden. Die mit dem 
Bebauungsplan ermöglichten Nutzungsmaße und die Festsetzungen zu den über- und unter-
baubaren Grundstücksflächen lassen eine Abnahme der Versiegelung und damit eine Zunahme 
an gärtnerisch gestalteten Freiflächen (Zierrasen, Strauchpflanzungen) erwarten.  
Das Baufeld im Bereich der rekonstruierten Garnisonkirche kann vollständig überbaut werden, 
der Bereich ist bereits im Bestand vollständig versiegelt.  
Für den Stadtplatz um das betreffende Baufeld kann bei Zugrundelegung eines Versiegelungs-
anteils von 85 % mit einer leichten Abnahme des Anteils an befestigten Flächen gerechnet wer-
den. Die Gestaltung wird im Wettbewerb Plantage/ Stadtplatz festgelegt.  
Für die öffentliche Parkanlage ist durch den Rückbau des Rechenzentrums mit den zugehörigen 
Nebenanlagen mit einer deutlichen Verbesserung der Freiraumsituation zu rechnen. Die beste-
henden Freiflächen in diesem Bereich werden deutlich vergrößert und aufgewertet werden.  
In der Dortustraße wird der historische Stadtkanal in seiner alten Lage zwischen den beiden 
Fahrbahnen der Straßenflächenmäßig berücksichtigt. Der Kanal mit seinen vollständig verbauten 
Ufern wird nur eine geringe ökologische Wertigkeit aufweisen, eine Verschlechterung der Situa-
tion ist aber nicht zu erwarten. 
Sowohl in der Betrachtung der Teilbereiche als auch in der Gesamtsicht sind Eingriffe in die Bio-
toptypen nicht zu erwarten, vielmehr ist im Teilbereich Plantage von deutlichen Verbesserungen 
auszugehen. 
 
III.5.2.2 Geschützter Baumbestand 
Die Großbäume sind soweit als möglich in Abhängigkeit von Vitalität und Verkehrssicherheit zu 
erhalten. Die Baumstruktur wird durch die Festsetzung zur Pflanzung heimischer Laubbäume 
gestärkt.  
 
Bei Umsetzung der mit dem Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben, der Erweiterung der Dor-
tustraße zur Wiederherstellung des Stadtkanals und der Neugestaltung der Grünfläche Plantage 
ist jedoch von Fällungen von zum Teil nach Baumschutzverordnung geschützten Bäumen aus-
zugehen; erste Fällgenehmigungen im Zusammenhang mit genehmigten Bauanträgen wurden 
bereits erteilt.  
Die genaue Zahl unvermeidlicher Baumfällungen kann jeweils erst auf der Ebene der Vorhaben-
planung bzw. bei Vorliegen eines Bau- oder Fällantrags hinreichend genau ermittelt werden. Die 
Kompensationsmaßnahmen bzw. Ausgleichspflanzungen werden deshalb auf der Ebene der 
vorhabenbezogenen Genehmigungen auf Grundlage der Baumschutzverordnung festgelegt. 
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III.5.2.3 Fauna 
Die Zunahme des Vegetationsvolumens wirkt sich trotz Vergrößerung des Lebensraumes und 
einer erhöhten Durchgrünung des Gebietes voraussichtlich kaum auf die faunistische Artenviel-
falt aus. 
Für die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag untersuchten Fledermaus- und gebäudegebunde-
nen Vogelarten bedeutet der geplante Gebäudeabriss einen Verlust von potenziellen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten. Ohne geeignete Vermeidungsmaßnahmen (s.u.) besteht zudem die 
Gefahr, dass einzelne Individuen bei den Bauarbeiten verletzt oder getötet werden.  
 
III.5.2.4 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
Da die meisten Flächen einer intensiven anthropogenen Nutzung und, wie die Parkanlage, auch 
einer intensiven Pflege unterliegen, ist eine sukzessive Weiterentwicklung zu naturnahen Be-
ständen im Plangebiet mit Ausnahme des auf ein kleines Areal begrenzten Gehölzbestandes an 
der südlichen Grundstücksgrenze des Brockeschen Palais nicht zu erwarten. Die Freiflächen 
werden sich aufgrund regelmäßiger Pflegemaßnahmen (Rückschnitt von Gehölzen, Mähen des 
Zierrasens) überwiegend als gärtnerisch genutzte und gestaltete Anlagen darstellen. Die vor-
handenen Großbäume haben zum Teil ihre maximale Wuchshöhe bereits erreicht, andere Bäu-
me haben Entwicklungspotenzial. Ein Teil der Bäume wird in den nächsten Jahren altersbedingt 
abgängig sein. 
Zudem wäre auch ohne diesen Bebauungsplan die Errichtung von Gebäuden im geplanten Um-
fang und darüber hinaus möglich. Die Sicherung der öffentlichen Grünfläche würde unterbleiben. 
 
III.5.3 Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung und zum Ersatz schädlicher 

Umweltauswirkungen 

III.5.3.1 Biotoptypen 
Da durch den Bebauungsplan für das Schutzgut Biotoptypen keine Eingriffe vorbereitet werden, 
sind Maßnahmen zur Kompensation nicht erforderlich.  
Der Bebauungsplan setzt, auch unter dem Aspekt des Ortsbildes, fest, dass Tiefgaragen, die 
nicht unter Gebäuden liegen, mindestens 60 cm Erdüberdeckung aufweisen müssen; die Flä-
chen sind zudem gärtnerisch anzulegen.  
 
III.5.3.2 Geschützter Baumbestand 
Bei einer Neugestaltung der historischen Grünanlage sollte der vorhandene Baumbestand in der 
Abwägung mit funktionalen und gartendenkmalpflegerischen Gestaltungsaspekten eine ange-
messene Berücksichtigung finden. Als unbedingt erhaltenswert wird die ortsbildprägende histori-
sche Platane im Eckbereich Dortu-/ Yorckstraße eingestuft. Wegen der zukünftigen Lage in einer 
öffentlichen Grünfläche ist die Ausweisung einer Erhaltungsbindung im Bebauungsplan jedoch 
nicht erforderlich.  
Im übrigen Plangebiet wird ein älterer Einzelbaum rückwärtig der Bebauung entlang der Siefert-
straße und die neu gepflanzten Bäume im Hof des Kutschpferdestallensembles (zur Begrünung 
der Tiefgarage) aus landschaftsplanerischer Sicht für wichtig erachtet. 
 
Der Bebauungsplan gibt vor, die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu begrünen. Dabei 
sind insgesamt 19 Bäume zu pflanzen. Zur Bepflanzung sind Bäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 16 cm, gemessen in 1,3 m Höhe, verwendet werden, damit sie ihre gestalteri-
schen und ökologischen Funktionen erfüllen können. 
 
Der genaue Umfang der für die Realisierung des Plans notwendigen Baumfällungen ist ohne das 
Vorliegen von konkreten Bebauungsentwürfen nicht endgültig abschätzbar. Eine Ermittlung des 
Baumverlustes und die Festsetzung von Ersatzpflanzungen entfallen daher auf der Ebene des 
Bebauungsplans. Dies ist auch insofern sinnvoll, als auf der Ebene von Vorhabenplanungen 
voraussichtlich ein verringerter Eingriff in den Baumbestand erreicht werden kann. 
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Das Plangebiet wird von zwei Rad- und Wanderweg-Routen tangiert. Im Osten besteht entlang 
der Friedrich-Ebert-Straße eine Nord-Süd-gerichtete Verbindung. Eine weitere Route in Ost-
West-Richtung verläuft südlich des Plangebietes entlang der Henning-von-Tresckow-Straße. 
Damit werden die Freundschaftsinsel und der Lustgarten mit der Neustädter Havelbucht verbun-
den. 
 
III.6.1.2 Lärmimmissionen und Luftschadstoffbelastung 
Im Plangebiet sind in erster Linie Geräuschemissionen in Form von Straßenverkehrslärm von 
den umgebenden Straßen sowie in geringerem Maße in Form von Schienenverkehrslärm der 
Straßenbahnen auf der etwas entfernt verlaufenden Friedrich-Ebert-Straße wirksam. Bedingt 
durch die hohe Verkehrsbelastung sind insbesondere in der Breiten Straße (Bundesstraße) mit 
Lärmbelastungen von 70-75 dB(A) tags und 60-65 dB(A) nachts (laut Lärmkarte Potsdam von 
09/2012) aber auch entlang des Straßenzuges Dortustraße/ Yorckstraße hohe Lärmbelastungen 
zu verzeichnen. Mit der hohen Verkehrsbelastung gehen auch Luftschadstoffimmissionen für die 
angrenzenden Bewohner einher (vgl. III.4.1.2). Vor allem in der Breiten Straße sind im Bestand 
hohe Werte bei den Schwebestäuben PM10 (31 µg/m³ im Jahresmittel) zu verzeichnen und eine 
Überschreitung des diesbezüglichen Kurzzeitgrenzwertes in Bezug auf die zulässige Anzahl der 
Überschreitungstage pro Jahr anzunehmen. 
 
Durch die Umsetzung des Konzepts zur Neuordnung des Verkehrs in der Potsdamer Innenstadt 
hat der Verkehr an der Dortu- und die Yorckstraße tendenziell zugenommen, für die Breite Stra-
ße ist hingegen von einer leichten Entlastung auszugehen.  
Weitere Geräuschemissionen ergeben sich durch eine vorhandene Tiefgaragenzufahrt in der 
Werner-Seelenbinder-Straße sowie zeitweilige Veranstaltungsnutzungen im Kutschpferdestall-
ensemble.  
 
III.6.2 Auswirkungen der Planung 

III.6.2.1 Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen, freizeitorientierte Infrastruktur 
Im Zuge der Umstrukturierung des Plangebietes sind eine Erweiterung der Grünfläche sowie die 
Neugestaltung auf der Grundlage eines Wettbewerbes vorgesehen. Durch die Einbeziehung der 
heutigen Fläche des Rechenzentrums erfolgt eine Vergrößerung der Parkanlage von zurzeit 
7.800 m² auf rund 13.200 m². 
 
Nach Angaben des Deutschen Städtetages sind pro Einwohner rund 6 m² wohnungsnahe Grün-
fläche für eine ausreichende Grünversorgung erforderlich. Wohnungsnahe Grünflächen (z.B. 
Stadtplätze oder kleinere Grünzüge mit einer Mindestgröße von 0,5 ha) werden vor allem von der 
weniger mobilen Bevölkerung (Senioren, Kinder u.a.) und Werktätigen zur Kurzzeiterholung wäh-
rend des Tages, in Arbeitspausen oder nach Feierabend genutzt. Dagegen dienen siedlungsna-
he Grünflächen (z.B. Parkanlagen oder größere Grünzüge mit einer Größe von mindestens 
10 ha) der ein- bis mehrstündigen Erholung tagsüber, nach Feierabend oder am Wochenende.  
Unter Annahme dieser Richtwerte kann die neu gestaltete Grünfläche die Versorgung von rund 
2.200 Einwohnern gewährleisten. Im Hinblick auf die vorhandene Wohnbebauung sowie die an-
gestrebte bauliche Entwicklung des Plangebietes als Mischgebiet kann davon ausgegangen 
werden, dass die Parkanlage darüber hinaus Bedarfe aus den umliegenden Quartieren außer-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans decken kann. 
 
Mit der Neugestaltung des Plangebietes wird es zu einem zusätzlichen Anziehungspunkt in der 
Potsdamer Innenstadt. Durch die künftigen Nord-Süd- und Ost-West-gerichteten Blockdurchwe-
gungen wird das Plangebiet fußläufig auch abseits der Straßen gut erschlossen und an das übri-
ge Stadtgebiet angebunden.  
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III.7.2.5 Wiederherstellung linearer Freiraumstrukturen 
Wichtigstes lineares Freiraumelement und innerstädtischer Grünzug am Plangebiet ist der Stadt-
kanal, der entsprechend der historischen Anlage entlang der Yorckstraße und künftig wieder 
entlang der Dortustraße führen und beidseitig von Alleebäumen begleitet werden soll. Die Breite 
Straße als wichtigste barocke Allee der Stadt wurde im Zuge der Umbaumaßnahmen ebenfalls 
wieder mit 44 Linden bepflanzt.  
 
III.7.2.6 Wiederherstellung und Neugestaltung der �Ä�V�W�H�L�Q�H�U�Q�H�Q�³���X�Q�G���J�U�•�Q�H�Q���6�W�D�G�W�S�O�l�W�]�H 
Der Innenhof des Kutschpferdestallensembles ist bereits als gepflasterter Platz mit einzelnen 
Bäumen gestaltet.  
Nördlich der Garnisonkirche soll die frühere Plantage als öffentliche Grünanlage im Wesent-
lichen in den historischen Ausmaßen wieder hergestellt werden, um den Kontext des histori-
schen Stadtgrundrisses wieder nachvollziehbar zu machen. Die Grünfläche soll in Interpretation 
historischer Gestaltungselemente der Lennéschen Planung künftig als attraktive und multifunkti-
onale Grünfläche den heutigen Nutzungsanforderungen an eine innerstädtische Grünanlage 
gerecht werden. Hierbei wird keine Rekonstruktion der historischen Planung angestrebt. Am 
östlichen Rand der Grünanlage soll eine Wegeverbindung für Fußgänger, Radfahrer sowie einen 
eingeschränkten Fahrverkehr der unmittelbaren Anlieger zugelassen werden. 
 
Im Rahmen der Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss ist eine Freistellung der 
rekonstruierten Garnisonkirche in einer Platzfläche nach historischem Vorbild vorgesehen. Die 
Platzfläche soll ein angemessenes Umfeld des historischen Wahrzeichens mit repräsentativer 
Funktion schaffen und nur sehr eingeschränkt verkehrliche Funktionen übernehmen. 
 
III.7.2.7 Schrittweise Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses  
Mit der schrittweisen Wiederherstellung eines spannungsvollen Raumgefüges aus charakteristi-
schen Stadt- und Platzräumen, prägnanten Solitärbaukörpern und raumwirksamen linearen Ele-
menten soll eine Annäherung an den historischen Stadtgrundriss erreicht werden. Dies erfordert 
den Abbruch strukturell und stadtbildstörender Gebäude und die sukzessive Realisierung der 
Neubaukonzeption.  
Langfristig sind für das Quartier am Neuen Markt/ Plantage der Wiederaufbau der Garnisonkir-
che, der Abriss des Rechenzentrums und der ehemaligen Feuerwache sowie die Neubebauung 
des Langen Stalls vorgesehen.  
 
III.7.2.8 Wiederherstellung historischer Sichtbeziehungen 
Ausgehend vom rekonstruierten Turm der Garnisonkirche können die historischen Sichtachsen 
in nördliche Richtung zum Belvedere am Pfingstberg sowie zum Neuen Garten bzw. zum Mar-
morpalais, in östliche Richtung nach Klein-Glienicke zum Flatowturm, in südöstliche Richtung 
zum Brauhausberg, in nordwestliche Richtung zum Schloss Charlottenhof sowie zum Ruinen-
berg wiederhergestellt werden. Als bedeutende Landschaftsachsen galten zudem die Verlänge-
rung der Längsachse des Schlosses nach Nordosten zur Kuppel der Nikolaikirche, nach Süden 
bis zur Havel, der Verlauf des Stadtkanals sowie die Breite Straße. 
 
III.7.2.9 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Eingangs beschriebene teilweise desolate städte-
bauliche - und Freiraumsituation voraussichtlich erhalten bleiben. Eine planerisch geordnete und 
an den Grundsätzen der Wiedergewinnung des historischen Stadtgrundrisses orientierte Ent-
wicklung des Gebietes wäre nicht möglich. 
 
III.7.3 Maßnahmen zu Vermeidung und schädlicher Umweltauswirkungen 

Aufgrund der durch die Umsetzung des Bebauungsplans zu erwartenden deutliche Verbesse-
rungen für das Schutzgut sind Maßnahmen zu Vermeidung und Minderung nicht erforderlich. 
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Die Betrachtung der voraussichtlichen Auswirkungen der Regelungen des Bebauungsplans auf 
die abiotischen und biotischen Schutzgüter im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung sowie der übrigen Umweltbelange zeigt, dass eine Aufwertung für den Naturhaushalt und 
das Stadtbild stattfindet, die ohne die Festsetzungen im Plangebiet nicht erzielt werden könnte.  
Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans würden bestehende Baurechte nach 
§ 34 BauGB genutzt werden können, was eine deutliche Zunahme der Versiegelung mit den 
daraus resultierenden negativen Auswirkungen für Naturhaushalt und Stadtbild zur Folge hätte. 
 
Trotz der teilweise erheblichen Verbesserungen in vielen Teilbereichen und Schutzgütern sind in 
drei Teilaspekten Verschlechterungen des Umweltzustandes zu erwarten, die den Eingriffstatbe-
stand im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes erfüllen und Maßnahmen zu Vermeidung und 
Minderung erfordern: 
 
- Die Fällung eines Anteils des Baumbestandes bedeutet einen Eingriff in das Schutzgut Arten 

und Biotope. Da der genaue Umfang der notwendigen Baumfällungen erst beim Vorliegen 
konkreter Bebauungsentwürfe festgestellt werden kann, soll die Kompensation für diese 
Eingriffe auf das Verfahren nach der Potsdamer Baumschutzverordnung verlagert werden 
und Ersatzpflanzungen nach dieser Vorschrift festgesetzt werden. Zudem werden durch den 
Bebauungsplan für verschiedene Teilbereiche Pflanzbindungen festgesetzt, die auch auf 
diesem Wege eine ausreichende Durchgrünung des Gebietes sicherstellen. 

- Bei den Luftschadstoffimmissionen werden die Kurzzeitgrenzwerte für Feinstäube (PM10) mit 
einer Wahrscheinlichkeit von über 50 % an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten. Mit 
Umsetzung des Bebauungsplans wird die Situation der Luftschadstoffimmissionen 
insbesondere durch zusätzlichen Kfz-Verkehr nur unwesentlich verändert. Unabhängig von 
den stadtgestalterischen Zielen kann jedoch der Abriss des Rechenzentrums eine 
Ausbreitung von Schadstoffen in die Grünanlage Plantage und angrenzende Bereiche 
begünstigen. Durch die Umsetzung des Bebauungsplans kann eine größere Zahl von 
Betroffenen (Wohnen, Arbeitsplätze, Freiraumerholung) Feinstäube ausgesetzt werden. Der 
Luftreinhalteplan der Stadt Potsdam hat zum Ziel, mit einer Vielzahl von Maßnahmen die 
Einhaltung des Grenzwertes in Zukunft sicherzustellen. Messungen zur Umweltüberwachung 
sollen die Wirksamkeit der Maßnahmen in der Zukunft überprüfen. 

- An den Hauptstraßen des Gebietes werden die Orientierungswerte der DIN 18005 deutlich 
überschritten. An den zu den Hauptstraßen des Plangebietes ausgerichteten 
Gebäudefassaden sind daher Dämmungsmaßnahmen nach DIN 4109 an den 
Außenbauteilen umzusetzen, die eine Einhaltung der Wohnruhe in den Räumen tags und 
nachts sicherstellen. Weiterhin trifft der Bebauungsplan Vorgaben zu lärmschützenden 
Grundrissausrichtungen, die die Ausrichtung von Schlafräumen zu den lärmabgewandten 
Rückseiten vorgibt.  
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IV. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

IV.1 Auswirkungen auf Stadtgrundriss und Stadtbild 

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Grundlagen für eine bestandsorientierte 
Sicherung und Fortentwicklung von Stadtstruktur und Stadtbild im östlichen und eine umfassen-
de städtebauliche Neuordnung im westlichen Teil des Geltungsbereichs. Diese Neuordnung 
knüpft an die Spuren und Grundlinien des früheren Stadtgrundrisses an und dient somit einer 
historisch orientierten städtebaulichen Rekonstruktion. Damit wird im unmittelbaren Umfeld zum 
Landtagsneubau und des Stadtgrundrisses um den Alten Markt die planungsrechtliche Grundla-
ge für die Wiedergewinnung eines weiteren Areals mit besonderer historischer Bedeutung für die 
Potsdamer Innenstadt vorbereitet. Aus der historisch orientierten Neuordnung ergeben sich nicht 
allein stadtstrukturelle und stadtgestalterische Auswirkungen und Verbesserungen für das Plan-
gebiet selbst, sondern auch für die umgebenden Quartiere, insbesondere westlich der Dortustra-
ße, nördlich der Yorckstraße und um den Neuen Markt, die ihrerseits wichtige Elemente der his-
torischen Innenstadt sind und die künftig durch die Neuordnung des Plangebiets wieder einen 
angemessen städtebaulichen Kontext erhalten und miteinander vernetzt und in Beziehung ge-
setzt werden. Dies gilt auch für die weitere Freilegung von Abschnitten des Stadtkanals in der 
Dortustraße. Zwar wird die Wiedererrichtung des Kanals aufgrund anderer Planverfahren durch-
geführt, es bedarf einer Erweiterung der Straßenverkehrsflächen durch den vorliegenden Be-
bauungsplan. Mit dem geplanten Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche kann ein Stadt-
zeichen von besonderer Bedeutung im Stadtbild und mit besonderer Fernwirkung in der Silhouet-
te der Stadt wieder gewonnen werden. 
 
IV.2 Auswirkungen auf Denkmale 

Die eingetragenen Baudenkmale im Geltungsbereich werden dem Bestand entsprechend in die 
Planung übernommen und insofern in ihrem Schutzstatus nicht beeinträchtigt. Davon ausge-
nommen ist das Wandbild Dortustraße 46, das wegen des geplanten Abbruchs des Gebäudes 
nicht am Standort verbleiben kann.  
Durch die historisch orientierte Neuordnung im Plangebiet erhalten die einzelnen Baudenkmale 
wieder ein angemessenes städtebauliches Umfeld im Kontext der Wiedergewinnung des histori-
schen Stadtgrundrisses. 
 
IV.3 Vorrang der Innenentwicklung 

Durch den Bebauungsplan werden Bauflächen für attraktive innerstädtische Nutzungen aktiviert, 
darunter Wohnbauflächen in erheblichem Umfang und von sehr guter Lagequalität. Durch die 
Sicherung und Erweiterung von öffentlichen Grünflächen werden zudem unmittelbar angren-
zende Erholungsangebote entwickelt. Damit wird das Ziel einer lebendigen und gemischt genutz-
ten Innenstadt unterstützt und die Inanspruchnahme oder Neuausweisung peripher Bauflächen 
durch die Reaktivierung von Bestandsflächen vermieden. Durch die Aktivierung innerstädtischer 
Bauflächen werden Verkehr vermieden, bestehende städtische Infrastrukturen genutzt und der 
Wohnstandort Innenstadt gestärkt. Durch die geplante Aufgabe eines großflächigen monostruk-
turierten Bürokomplexes auf der einen und die vollzogene Verlagerung des zentralen Standorts 
der Feuerwehr auf der anderen Seite wird eine vielfältige und kleinteilige Nutzungsmischung in 
einer zentralen Innenstadtlage entwickelt. 
 
IV.4 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 

Durch die bestandsorientierte Überplanung der Baukörper und die Festsetzung eines Mischge-
biets im östlichen Teil des Geltungsbereichs ergeben sich in diesem Teilbereich keine Ein-
schränkungen für ausgeübte Nutzungen, da die bestehenden Wohn- und Büronutzungen, eben-
so wie Kultur-, Museums- und Gastronomienutzungen auch künftig zulässig sind. 
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Auch die Nutzung des Studentenwohnheims an der Breiten Straße wird durch die vom Bestand 
abweichenden Festsetzungen zum dortigen Baufeld nicht unmittelbar in Frage gestellt, da es 
sich um eine im Rahmen des Bestandschutzes auch weiterhin zulässige Nutzung handelt. Nur 
bei umfassenden baulichen Änderungen, werden die vom Bestand abweichenden Regelungen 
des Bebauungsplans greifen, was angesichts des Erneuerungszustandes der Baulichkeiten erst 
sehr langfristig zu erwarten ist. Bis zu dem Zeitpunkt der langfristig geplanten Veränderung der 
städtebaulichen Kubatur in diesem Bereich wird die Landeshauptstadt Potsdam die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans erforderlichen Veränderungen im Rahmen des Bestandsschutzes wie 
zum Beispiel Modernisierungs-, Instandsetzungsmaßnahmen oder kleinteilige Nutzungsände-
rungen nicht entgegen halten. Auch die getroffenen Regelungen zum Einzelhandel bewirken hier 
keine Eingriffe in bestehende Handelsnutzungen; gleichwohl werden auch hier wie im gesamten 
Geltungsbereich Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrelevanten Sortimenten zum Schutz der 
Hauptversorgungsbereiche in der Potsdamer Innenstadt ausgeschlossen und die Zulässigkeit 
von Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und kleinen Nahversor-
gungsbetrieben (Nachbarschaftsläden) auf den Ausnahmetatbestand beschränkt. 
 
Wesentliche Änderungen der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich insbeson-
dere für den Bürokomplex Breite Straße, Ecke Dortustraße; dieses großflächige Bestandsge-
bäude wird in den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht mehr berücksichtigt. Dennoch er-
geben sich auch hier auf der Grundlage des Bebauungsplans keine unmittelbaren Auswirkun-
gen, da auch diese Baulichkeiten Bestandsschutz genießen und im planungsrechtlichen Rah-
men weiter betrieben werden könnten. Die geplante Aufgabe der Nutzungen und der Abriss der 
Gebäude ist vielmehr Gegenstand von privatrechtlichen Verträgen und wird vom Erwerber der 
Liegenschaft (Sanierungsträger Potsdam) im Auftrag der Stadt Potsdam durchgeführt werden. 
 
Gleiches gilt für das Areal der ehemaligen Feuerwache. Auch diese Nutzung ist nicht mehr Ge-
genstand der Festsetzungen des Bebauungsplans. Die Nutzung ist am Standort bereits aufge-
geben. Die Baufeldfreimachung des Areals erfolgt im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung. 
 
IV.5 Auswirkungen auf Einzelhandel und Zentrenstruktur 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird die planungsrechtliche Zulässigkeit von Ein-
zelhandelsnutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans zum Schutz der zentralen Ein-
kaufsinnenstadt und anderer zentraler Versorgungsbereiche stark eingeschränkt. Einzelhandels-
betriebe mit zentrenrelevanten Warensortimenten werden ganz ausgeschlossen; Einzelhandels-
betriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und kleine Nahversorgungsbetriebe (Nachbar-
schaftsläden) können nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern im Rahmen einer Einzel-
fallprüfung ihre städtebauliche und nutzungsstrukturelle Gebietsverträglichkeit festgestellt wird 
und keine verkehrlichen Gründe einer Genehmigung entgegenstehen.  
Einzelhandelsnutzungen sind im Geltungsbereich nur in untergeordnetem Umfang vorhanden 
(z.B. Museumsshop) und genießen Bestandsschutz. Insofern wird in bestehende Einzelhandels-
nutzungen nicht eingegriffen.  
 
IV.6 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung und Wohnfolgeeinrichtungen 

Im Geltungsbereich sind Wohnnutzungen vor allem in einer Wohnzeile an der Siefertstraße (ca. 
24 Wohneinheiten) sowie im Studentenwohnheim an der Breiten Straße vorhanden (ca. 150 
kleinere Wohneinheiten). Die Gebäude im Bereich Schloßstraße und im östlichen Abschnitt der 
Werner-Seelenbinder-Straße werden fast vollständig durch Büros genutzt, ebenso die Bauten 
des Kutschpferdestallensembles in der Blockmitte. 
 
Die Neubaupotenziale in den Mischgebietsteilen MI 2.1 und MI 2.2 (Langer Stall und ehemalige 
Feuerwache) ermöglichen bis zu 21.000 m² Bruttogeschossfläche für Wohnen. Unter Berück-
sichtigung der standardisierten Berechnungsannahmen der "Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei 
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ge des aktualisierten Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Potsdam für den Prognosefall 2025 
entsprochen; diese führte im Ergebnis jedoch nicht zu einer Änderung der Schallschutzfestset-
zungen. 
 
Die Eigentümer und Nutzer des Kutschpferdestallensembles kritisierten die sie betreffenden 
festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte: Sie forderten eine rückwärtige Erschließung des 
Standortes für den Anlieferungsverkehr über die geplante blockinterne Wegeverbindung von der 
Plantage aus, eine Beschränkung des Nutzerkreises für die Tiefgaragenzufahrt und eine Neure-
gelung für den Notfall- und Rettungsverkehr. 
Um eine rückwärtige Erschließung des Kutschpferdestallensembles für Liefer-, Notfall- und Ret-
tungsfahrzeuge zu gewährleisten, wird über ein ergänzendes GFL-Recht eine zusätzliche Zufahrt 
von der Werner-Seelenbinder-Straße aus (Einfahrt westlich der Tiefgaragenzufahrt) bis zur 
blockinternen Wegeverbindung zwischen der Plantage und dem Neuen Markt (GFL 3) geschaf-
fen. Eine Zufahrt zum Kutschpferdestallensemble von der Plantage aus über die blockinterne 
Wegeverbindung (GFL 3) wird dagegen nicht ermöglicht, um entbehrliche Verkehre aus dem 
Blockinnenbereich herauszuhalten, die Wegeverbindung vorrangig Fußgängern und Radfahrern 
vorzubehalten und die künftigen Bewohner der Neubauflächen im Mischgebietsteil MI 2 nicht 
unnötig durch Verkehrslärm zu belasten. 
 
Die von der Eigentümerseite erwünschte bislang vorgesehene Durchwegung vom Kutschpferde-
stallinnenhof bis an die Yorckstraße wird unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange 
nicht weiter verfolgt. 
 
Der Eigentümer wies ferner darauf hin, dass ihm die im Bebauungsplanenturf zur 1. Auslegung 
gekennzeichnete Altlastenfläche nicht bekannt sei und bat um weitere Informationen.  
In Abstimmung mit der zuständigen Behörde wurde der kontaminierte Bodenbereich Ende 2012 
im Rahmen der Baufeldfreimachung ausgehoben und ordnungsgemäß entsorgt. Seither wird der 
Standort als sanierter Altstandort im Altlast- und Altlastverdachtsflächenkataster der Landes-
hauptstadt Potsdam geführt und die Kennzeichnung im Bebauungsplanentwurf kann entfallen. 
 
V.4.2 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 25.11.2010 
über die Planung unterrichtet und zur Stellungnahme bis zum 5.01.2011 aufgefordert. Es gingen 
15 Stellungnahmen ein, die sich angesichts der vielfältigen denkmalpflegerischen Anforderun-
gen, die bei der Bebauungsplanung zu berücksichtigenden waren, im Wesentlichen auf denk-
malpflegerische Aspekte bezogen. 
 
Die gemeinsame Landesplanungsabteilung teilte in ihrem Antwortschreiben vom 16.12.2010 
erneut mit, dass der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans an die Ziele der Raumordnung 
angepasst ist.  
 
Vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und von der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wurde der Verzicht auf die zulässige Stellplatzanlage 
im Bereich der Plantage angeregt, um eine Wiederherstellung der Grünanlage in ihren histori-
schen Ausmaßen zu ermöglichen und ihre Proportionalität zur angrenzenden Bebauung nicht zu 
beeinträchtigen. Der Argumentation wurde gefolgt und die Zulässigkeit eines Parkplatzes in der 
öffentlichen Grünfläche ist entfallen. 
 
Ein weiterer Einwand richtete sich gegen die zukünftige Bebauung auf der Fläche des Langen 
Stalls. Eine bis zu viergeschossige Neubebauung wird sowohl vom Brandenburgischen Landes-
amt für Denkmalpflege als auch von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
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zwischen den Punkten b1b2b3b4b1 im Mischgebietsteil MI 2.2 nur ausnahmsweise zugelassen 
werden. 
 
3.  Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

3.1 Geh- und Fahrrecht zur Erschließung des Kutschpferdestallensembles von der Werner-
Seelenbinder-Straße 

Die Fläche GFL1 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der 
Flurstücke 643, 1401, 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 
1417, 1418, 1423, 1424 zu belasten. Die lichte Höhe der Durchfahrt darf 3,5 m nicht unterschrei-
ten. 
Innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung GFL 2 ist zwischen der Straßenbegrenzungslinie der 
Werner-Seelenbinder-Straße und der Strecke c1c2 eine mindestens 4,0 m breite, durchgehende 
Fläche mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer der Flurstücke 643, 1401, 1402, 
1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1423, 1424 zu 
belasten. Die lichte Höhe der Durchfahrt darf 3,5 m nicht unterschreiten. 
 
3.2 Geh-, und Leitungsrecht zur Herstellung einer blockinternen Wegeverbindung 

Die Fläche GFL3 ist mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten der All-
gemeinheit und einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belas-
ten. Die lichte Höhe der Durchgänge darf jeweils 3,5 m nicht unterschreiten. 
 
3.3 Geh- und Fahrrecht zur Erschließung des Blockinnenbereichs von der Werner-

Seelenbinder-Straße 

Die Fläche GFL4 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der 
Flurstücke 557/7 und 557/12 zu belasten. 
 
4. Immissionsschutz 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

4.1 Lärmschutzanforderungen an die Außenbauteile von Gebäuden 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes müssen die Außenbauteile von Gebäuden einschließlich der Fenster von Aufenthalts-
räumen, die unmittelbar auf eine an das jeweilige Baugrundstück angrenzende Verkehrsfläche 
ausgerichtet sind oder von deren Emissionen betroffen sind, bei Wohnungen mindestens folgen-
de bewertete Luftschalldämmmaße (R'w,res nach DIN 4109, Ausgabe Nov. 1989) aufweisen: 
 
a) für die Südfassaden entlang der Breiten Straße und die Ostfassaden entlang der Schloßstra-
ße im Abschnitt südlich der Werner-Seelenbinder-Straße mindestens 50 dB, 
 
b) für die West- und Ostfassaden von Gebäuden an der Breiten Straße und die Ostfassaden 
entlang der Schloßstraße im Abschnitt nördlich der Werner-Seelenbinder-Straße mindestens 
45 dB 
 
c) für die Nordfassaden entlang der Yorckstraße sowie die Nord- und Südfassaden entlang der 
Werner-Seelenbinder-Straße mit einem Abstand von weniger als 30,0 m zur Einmündung 
Schloßstraße und westlich des Punktes K1 mindestens 40 dB,  
 
d) für die seitlichen Fassaden von Gebäuden an der Yorckstraße bzw. die westliche Fassade 
entlang der Siefertstraße mit einem Abstand von weniger als 20 m zur Einmündung Yorckstraße, 
die westliche Fassade der Bebauung im Mischgebietsteil MI 3 und die Nord- und Südfassaden 
entlang der Werner-Seelenbinder-Straße mit einem Abstand zwischen 30,0 m und 85,0 m zur 
Einmündung Schloßstraße mindestens 35 dB.  
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Für Übernachtungsräume in Wohnheimen und Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsräume und 
vergleichbare Nutzungen gelten die gleichen Schallschutzanforderungen an Außenbauteile wie 
für Wohnungen. Für Büroräume, Veranstaltungsräume und vergleichbare Nutzungen gelten um 
jeweils 5 dB reduzierte erforderliche Luftschalldämmmaße. 
 
Ausnahmsweise kann eine Minderung der in Satz 1 genannten Luftschalldämmmaße um bis zu 
5 dB zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren für das betreffende Außenbauteil 
ein geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel nachgewiesen wird. 
 
Es können auch andere Maßnahmen mit gleichwertiger Wirkung getroffen werden. 
 
4.2 Lärmschützende Grundrissausrichtung bzw. Einbau von Lüftungsanlagen 

Zum Schutz vor Lärm und Luftschadstoffen muss entlang der Breiten Straße, der Yorckstraße 
und der Dortustraße mindestens ein schutzbedürftiger Aufenthaltsraum von Wohnungen mit den 
notwendigen Fenstern zu der von den genannten Straßen abgewandten Gebäudeseite orientiert 
sein. Bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei schutzbe-
dürftige Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der von den genannten Straßen 
abgewandten Gebäudeseite orientiert sein. 
 
Ausnahmen können zugelassen werden, wenn eine der Festsetzung gemäße Ausrichtung von 
Aufenthaltsräumen in der erforderlichen Zahl baulich nicht möglich ist, sofern schutzbedürftige 
Aufenthaltsräume in der festgesetzten Mindestanzahl je Wohnung mit schallgedämmten Lüf-
tungseinrichtungen ausgestattet werden oder im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleich-
wertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden.  
 
Schutzbedürftige Aufenthaltsräume in Wohnungen mit Ausrichtung zur Breiten Straße sowie 
Übernachtungsräume in Wohnheimen und Beherbergungsbetrieben mit Ausrichtung zur Breiten 
Straße, zur Yorckstraße oder zur Dortustraße müssen mit schallgedämmten Lüftungseinrichtun-
gen ausgestattet sein oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige 
Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden. 
Die Schalldämmanforderungen gemäß textlicher Festsetzung 4.1 müssen auch bei Aufrechter-
haltung eines erforderlichen Mindestluftwechsels eingehalten werden. 
 
5. Gestaltungsregelungen (örtliche Bauvorschriften) 

 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO) 

5.1 Ausbildung des obersten zulässigen Vollgeschosses (G1) 

Auf den überbaubaren Grundstücksflächen mit der Festsetzung (G1) ist das oberste zulässige 
Vollgeschoss als Dachgeschoss auszubilden. Die Dachneigung des obersten zulässigen Dach-
geschosses darf 30 Grad nicht unterschreiten und 45 Grad nicht überschreiten. Entlang der 
Werner-Seelenbinder-Straße darf die Dachneigung zwischen den Punkten L und K2 30 Grad 
nicht unterschreiten und 35 Grad nicht überschreiten. 
 
5.2 Ausbildung des obersten zulässigen Vollgeschosses (G2) 

Auf den überbaubaren Grundstücksflächen mit der Festsetzung (G2) ist das oberste zulässige 
Vollgeschoss als Dach- oder als Staffelgeschoss auszubilden. Bei Ausbildung als geneigtes 
Dach darf die Dachneigung 30 Grad nicht unterschreiten und 45 Grad nicht überschreiten. Bei 
Ausbildung als Staffelgeschoss müssen die Umfangswände des obersten zulässigen Vollge-
schosses allseitig um mindestens 1,5 m hinter die Umfangswände des darunter liegenden Ge-
schosses zurücktreten. Das damit verbundene Zurücktreten gegenüber der festgesetzten Bauli-
nie im IV. Vollgeschoss ist zulässig. 
 
5.3 Ausbildung des obersten zulässigen Vollgeschosses (G3) 

Auf den überbaubaren Grundstücksflächen mit der Festsetzung (G3) ist das oberste zulässige 
Vollgeschoss als Dach- oder als Staffelgeschoss auszubilden.  
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Bei der Errichtung eines geneigten Daches kann ausnahmsweise eine Überschreitung der fest-
gesetzten Gebäudeoberkante bis zu einer Höhe von 48,5 m über NHN für den Dachfirst zuge-
lassen werden, sofern der Dachfirst durch die Aufbauten des Schauportals aus Blickrichtung 
Süden und Südwesten vollständig verdeckt wird. 
 
Bei Ausbildung als Staffelgeschoss muss die Außenwand des obersten zulässigen Vollgeschos-
ses gegenüber der öffentlichen Grünfläche um mindestens 1,5 m hinter die Außenwand des da-
runter liegenden Geschosses zurücktreten. Das damit verbundene Zurücktreten gegenüber der 
festgesetzten Baulinie im IV. Vollgeschoss ist zulässig. 
 
5.4 Allgemeine Gestaltungsbindungen für Dachflächen im Mischgebiet 

In den Mischgebietsteilen mit der Bezeichnung MI 1.1, MI 1.2, MI 2.1, MI 2.2 und MI 3 sind ge-
neigte Dachflächen mit nicht glasierten, keramischen, naturroten Dachziegeln einzudecken. 
 
5.5 Weitere Gestaltungsbindungen für Dachflächen entlang der Plantage 

Auf den der festgesetzten öffentlichen Grünfläche zugewandten Dachflächen mit der Festset-
zung (G3) dürfen 
- Dachfenster nur in stehenden Formaten ausgeführt und nur in einer Reihe angeordnet werden, 
- die Flächen von Dachfenstern in der Summe nicht mehr als 25 v.H. der Dachfläche einnehmen, 
- die Breiten der Dachfenster in der Summe nicht mehr als 50 v.H. der betroffenen Länge der 

Traufe einnehmen, 
- Dachgauben nur als Einzelgauben mit einer Breite von bis zu 3,0 m ausgebildet werden. 
 
Andere von der öffentlichen Grünfläche aus sichtbare Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Anlagen 
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie sonstige technische Anlagen sind unzulässig. 
 
5.6 Weitere Gestaltungsbindungen für Dachflächen entlang der Werner-Seelenbinder-Straße 

Im Mischgebietsteil MI 2.2 dürfen auf den der Werner-Seelenbinder-Straße zugewandten Sattel-
dachflächen  
 
- Dachfenster nur einzeln und in stehenden Formaten mit einer Breite von bis zu 1,0 m 

ausgebildet werden, 
- Dachgauben nur als Einzelgauben mit einer Breite von bis zu 1,0 m ausgebildet werden, 
- Dachfenster und Gauben nur in einer Reihe und mit einem Mindestabstand von 3,5 m 

unterhalb des Dachfirstes (horizontal zum Firstpunkt gemessen) angeordnet werden 
- Dachfenster und Gauben nur mit einem Mindestabstand hinter der straßenseitigen 

Hauptfassade von 1,75 m zwischen den Punkten L und K2 bzw. 1,5 m zwischen den Punkten 
K2 und K3 angeordnet werden, 

- die Flächen von Dachfenstern und Gauben in der Summe nicht mehr als 25 v.H. der 
Dachfläche einnehmen, 

- die Ansichtsbreiten der Dachfenster und Gauben in der Summe nicht mehr als 40 v.H. der 
betroffenen Länge der Traufe einnehmen, 

 
Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie andere 
technische Anlagen sind unzulässig. 
 
5.7 Gestaltungsbindungen für Außenwandflächen entlang der Werner-Seelenbinder-Straße 

An den der Werner-Seelenbinder-Straße zugewandten Außenwänden im Mischgebietsteil Mi 2.2 
 
- sind Loggien, Balkone und Erker unzulässig  
- dürfen Fassadenöffnungen nicht geschossübergreifend ausgebildet werden 
- darf der Anteil der Fassadenöffnungen für Fenster, Türen und Tore insgesamt 50% der 

Wandfläche nicht überschreiten, 
- ist der obere Fassadenabschluss mit einem mindestens 30 cm tiefen Dachüberstand 

auszubilden 




















